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Teil C-Produktbezogene Bedingungen für die Geschäftsinhaltsversicherung zur MV-
Gewerbe-Police „Deutscher HandwerkerSchutz“ 
 
 
 
Gültig nur in Verbindung mit den Allgemeinen Vertragsbestimmungen (Teil A). 
 
Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren gemäß C1-4.1 a) - j) nicht beantragt und im Versicherungsschein nicht genannt ist, 
entfallen die diese Gefahren betreffenden Bestimmungen. 
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C1-1  Versicherte Sachen, Daten und Programme 
 

Sachen, Daten und Programme nach C1-1.1 bis C1-1.3 sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, summarisch, d. h. in einer 
Position versichert. 

 
C1-1.1  Versicherte bewegliche Sachen 

 
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten beweglichen Sachen.  
 
Bewegliche Sachen sind die 
 
a) kaufmännische Betriebseinrichtung, 
b) technische Betriebseinrichtung (einschließlich dazugehöriger Fundamente und Einmauerungen), 
c) Waren und Vorräte. 
 
Soweit dies vereinbart und im Versicherungsschein genannt ist, gelten nicht betriebsübliche, höherwertige Waren und Vorräte, die 
der Versicherungsnehmer zum Verkauf anbietet, bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert.  
 
Ausgeschlossen von dieser Regelung bleiben Wertsachen nach C1-1.5 a); 
 
Zur kaufmännischen oder technischen Betriebseinrichtung gehören auch: 
 
a) in das Gebäude eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter auf seine Kosten angeschafft oder übernommen 

hat und für die er die Gefahr trägt; 
b) Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen, soweit diese sich üblicherweise oder auf Verlangen des Arbeitgebers inner-

halb des Versicherungsortes befinden. 
 

C1-1.2  Versicherte Daten und Programme 
 

Daten und Programme sind keine Sachen. Versichert sind jedoch: 
 
a) im Rahmen der Betriebseinrichtung die für die Grundfunktion der versicherten Betriebseinrichtung notwendigen Daten und 

Programme. Dies sind System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten. 
b) im Rahmen der Waren und Vorräte die auf einem versicherten und zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten 

und Programme. 
c) im Rahmen der Wiederherstellungskosten für Geschäftsunterlagen nach C1-3.4.4 sonstige Daten und Programme. 
 
Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig hergestellte Programme, individuelle Programme und individuelle Daten, sofern 
diese Daten und Programme weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf be-
stimmten Datenträger gespeichert sind. 
 

C1-1.3  Eigentumsverhältnisse; versicherte Interessen 
 

C1-1.3.1  Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versicherungsnehmer 
 

a) Eigentümer ist; 
b) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufoption geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht abgelaufen oder 

bereits ausgeübt war; 
c) sie sicherungshalber übereignet hat. 

 
C1-1.3.2 Über C1-1.3.1 b) und c) hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört 

und dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und soweit 
nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbesondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die fremden Sachen durch 
den Versicherungsnehmer nicht versichert zu werden brauchen. 
 

C1-1.3.3 Die Versicherung gemäß C-1.3.1 b), c) und C1-1.3.2 gilt für Rechnung des Eigentümers und des Versicherungsnehmers. 
 
In den Fällen gemäß C1-1.3.2 ist jedoch für die Höhe des Versicherungswertes nur das Interesse des Eigentümers maßgebend. 
 

C1-1.4  Verglasungen 
 

Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch (C1-12) versichert: 
 

C1-1.4.1 Bis zu der vereinbarten Einzelgröße fertig eingesetzte oder montierte 
 

a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas, 
b) Scheiben und Platten aus Kunststoff, 
c) Glasbausteine und Profilbaugläser, 
d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff, 
e) Glaskeramik- und Induktionskochfelder, jedoch nicht in Privatwohnungen, 
 
der gesamten Innen- und Außenverglasungen von Geschäfts-, Betriebs- und Lagerräumen, Betriebseinrichtung und von Außen-
schaukästen und -vitrinen; 
 

C1-1.4.2 Der Werbung dienende, fertig eingesetzte oder montierte Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Werbetafeln in LED-
Technik, Firmenschilder und Transparente (Werbeanlagen).  
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C1-1.4.3 Mitversichert sind 
 

a) Scheiben von Aquarien und Terrarien; 
b) Scheiben von Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen; 
c) künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel sofern sie nicht Bestandteil von Werbeanlagen gemäß C1-1.4.2 sind. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-1.5  Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme 
 

Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist: 
 

C1-1.5.1 Bargeld und nicht zu den Waren oder Vorräten gehörende Wertsachen; Wertsachen sind Urkunden (z. B. Sparbücher und sonstige 
Wertpapiere), Briefmarken, Münzen und Medaillen, Schmucksachen, Perlen und Edelsteine, auf Geldkarten geladene Beträge, 
unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, soweit sie nicht dem Raumschmuck dienen oder Teile von Werkzeugen 
sind; 

 
C1-1.5.2 Geschäftsunterlagen 
 
C1-1.5.3 Daten und Programme, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig 

sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 
 
Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil 
die versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. Kopierschutz-
stecker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzerwerb). 

 
C1-1.5.4 Zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Zugmaschinen 
 
C1-1.5.5 Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) samt Inhalt sowie Geldautomaten (soweit nicht unter C-1.6.10 mitversi-

chert), es sei denn, die Automaten gehören zu den Waren oder Vorräten; 
 

C1-1.5.6 bei der Gefahr Glasbruch (C1-12) zusätzlich zu C1-1.4.1 a) bis C1-1.5.5) 
a) optische Gläser, Geschirr und Handspiegel, 
b) Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht nach C1-1.4.2) versichert, 
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,  
d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- und  

Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-Displays), 
e) Schriftscheiben von Fotogeräten und Rastern, 
 

C1-1.5.7 bei den Transportgefahren (C1-14) zusätzlich zu C1-1.5.1) bis C1-1.5.5) 
a) Valoren, insbesondere Briefmarken, Münzen und Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetall, 

Schmucksachen, Perlen, Edelsteine und auf Geldkarten geladene Beträge (z. B. Telefonkarten), 
b) lebende Tiere und lebende Pflanzen, 
c) echte Teppiche und Pelze, 
d) mobile Daten- und Kommunikationstechnik einschließlich Daten, insbesondere PCs, Notebooks, PDAs, Navigationsgeräte, 
e) Munition und sonstige explosive Stoffe, 
f) radioaktive Substanzen und Kernbrennstoffe 
g) Transportmittel oder sonstige Kraftfahrzeuge, 
h) bewegliche Sachen, die für Dritte gegen Entgelt befördert werden (gewerblicher Gütertransport), 
i) Kühl- und Gefriergut, 
j) Kunstgegenstände und Antiquitäten, 
k) gefährliche Flüssigkeiten, Flüssiggase und Flüssigkeiten in Tankaufbauten. 
l) Umzugsgut und Hausrat aller Art 

 
C1-2  Ertragsausfall (KBU-kleine Betriebsunterbrechungsversicherung)  
 
C1-2.1 Gegenstand der Deckung 

 
Ertragsausfallschäden sind nur versichert, soweit dies vereinbart ist. 
 

C1-2.1.1 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines versicherten Sachschadens nach C1-4.1.1 j) am Versicherungsort unter-
brochen oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für den dadurch entstehenden Ertragsausfallschaden. 
 

C1-2.1.2 Über C1.2.1.1 hinaus wird ein Ertragsausfallschaden auch dann ersetzt, wenn der dem Grunde nach entschädigungspflichtige 
Sachschaden am Versicherungsort befindliche Gebäude oder bewegliche Sachen betrifft, die dem versicherten Betrieb des Versi-
cherungsnehmers dienen, jedoch nicht durch den vorliegenden Vertrag versichert sind. 

 
C1-2.1.3 Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen werden nur 

ersetzt, wenn sie als Folge eines versicherten Sachschadens nach C1-4.1.1 j) am Versicherungsort am Datenträger, auf dem die 
Daten und Programme gespeichert waren, entstanden sind. 
 
Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Ertragsausfallschäden durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit von 
Daten und Programmen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig 
sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 
 

C1-2.1.4 Versicherungsschutz besteht für die Gefahren Leitungswasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswil-
lige Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen, Unbenannte Gefahren (C1-4.1.f) bis Nr. 
C1-4.1.g) und C1-4.1.i)), nur, wenn die versicherte Gefahr auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, oder einem 
Nachbargrundstück eingetreten ist (Ereignisort). 
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C1-2.1.5 Ereignet sich der Sachschaden im Rahmen der abhängigen Außenversicherung (C1-15.3) an versicherten Sachen, Daten und Pro-
grammen (C1-1), so ist der daraus entstehende Ertragsausfall versichert. 
 

C1-2.2  Ertragsausfallschaden 
 

C1-2.2.1 Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Betrieb, die der 
Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, längstens jedoch bis zum 
Ende der Haftzeit, infolge der Betriebsunterbrechung oder -beeinträchtigung nicht erwirtschaften konnte. 

 
C1-2.2.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Ertragsausfallschaden vergrößert wird durch 
 

a) außergewöhnliche, während der Unterbrechung oder Beeinträchtigung hinzutretende Ereignisse; 
b) behördliche Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen, 
c) den Umstand, dass dem Versicherungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung zerstörter, beschädigter oder 

abhanden gekommener Sachen, Daten oder Programme nicht rechtzeitig genügend Kapital zur Verfügung steht. 
 

C1-2.2.3 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 
 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich nicht um Aufwen-
dungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt; 

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle; 
c) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten; 
d) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge; 
e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängige Erfindervergütungen; 
f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen; 
g) Ertragsausfälle durch Schäden aufgrund Transportgefahren (C1-14); 

 
C1-2.3 Haftzeit 

 
Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versicherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. 
Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. Die Haftzeit beträgt 12 Monate, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 
 
Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein Zeitraum von 12 Monaten 
vereinbart, so beträgt die Haftzeit ein volles Kalenderjahr. 

 
C1-2.4 Rückwirkungsschäden 

  
In Erweiterung von C1-2.1 kann sich der Sachschaden entsprechend auch auf einem Betriebsgrundstück eines mit dem Versiche-
rungsnehmer durch Zulieferung von Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens (Zulieferer oder Abneh-
mer) ereignen. Dies gilt jedoch, sofern nichts anderes vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
und nur für die Gefahr Feuer (falls vereinbart). 
 
Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwendung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, werden nicht 
ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen Entschädigung den vereinbarten Betrag (Entschädigungsgrenze) übersteigen, es sei 
denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-2.5 Baustellenschutz 
 

Wird der Betrieb einer Verkaufsfiliale (Einzelhandelsgeschäft) des Versicherungsnehmers infolge einer Zuwegungsstörung durch 
eine im Umkreis von 100m befindliche, mindesten 4 Wochen andauernde kommunale /städtische Baumaßnahme negativ beein-
trächtigt, so werden die Kosten für erforderliche umsatzerhaltende Maßnahmen wie z.B. Anmietung von Verkaufsfahrzeugen, Wer-
bemaßnahme u.ä. bis zu einer Summe von 15.000 EUR ersetzt.  
 
Die Leistung ist ausgeschlossen für Baustellen, die bei Abschluss dieses Versicherungsvertrags bereits öffentlich bekannt gemacht 
wurden oder begonnen wurden. 
 
Sofern der Versicherungsnehmer Leistungen aus einem städtischen oder kommunalen Baustellenfonds o.ä. erhält, werden diese 
auf die Leistungen aus dem Baustellenschutz angerechnet. 
 
Es erfolgt ausdrücklich kein Ersatz für Umsatz-/Ertragsausfälle. 
 

C1-3  Versicherte und nicht versicherte Kosten 
 
C1-3.1  Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

 
C1-3.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen 

nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 
 
C1-3.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, die er für geboten hielt, um einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall 

abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Auf-
wendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers erfolgten. 

 
C1-3.1.3 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach C1-3.1.1 und C1-3.1.2 entspre-

chend kürzen. 
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C1-3.1.4 Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je ver-
einbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

C1-3.1.5 Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß C1-3.1.1 erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers 
vorzuschießen. 

 
C1-3.1.6 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im öffentli-

chen Interesse kostenfrei zu erbringen sind. 
 

C1-3.2  Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
 

C1-3.2.1 Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden 
Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren. 

 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur 
Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

 
C1-3.2.2 Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach C1-3.2.1 entsprechend kürzen. 

 
C1-3.3  Kosten für die Gefahr Glasbruch 

 
Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe, soweit die Gefahr Glasbruch versichert ist, die infolge eines Versicherungsfalles 
nach C1-12 notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten für: 
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen), 
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungskosten). 
 
Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz entsprechend kürzen. 
 

C1-3.4  Versicherte Kosten 
 

C1-3.4.1 Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag (Entschädigungsgrenze) die infolge eines 
Versicherungsfalles tatsächlich entstandenen Aufwendungen für notwendige 

 
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten; 
b) Bewegungs- und Schutzkosten; 
c) Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen; 
d) Feuerlöschkosten; 
e) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen; 
f) Mehrkosten durch Preissteigerungen; 
g) Absperrkosten; 
h) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen; 
i) Sachverständigenkosten; 
j) Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden; 
k) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich; 
l) Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub; 
m) Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub; 
n) Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub; 
o) Beseitigung von Schäden an Türen, Fenstern, Gittern oder Alarmanlagen, wenn sich Polizei oder Feuerwehr aufgrund Fal-

schalarm von Rauchmeldern/eines Rauchmelders Zutritt zum versicherten Gebäude verschaffen; 
p) Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, dem 

Versuch einer solchen Tat sowie Raub; 
q) Bewachungskosten; 
r) Frachtkosten und Kosten für Mehrarbeit; 
s) Kosten eines Veranstaltungsausfalls 
t) Regiekosten 
u) Mehrkosten durch Technologiefortschritt (gilt nicht für Vorräte und Handelsware) 
v) Kosten für die Gefahr Glasbruch. 
 
Der vereinbarte Betrag gemäß Satz 1 wird nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. Sofern eine Unterversi-
cherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten gemäß C1-3.4.6 und C1-3.4.7 versichert 
sind, werden diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom Schaden betroffenen Position zum Versiche-
rungswert der vom Schaden betroffenen Position ersetzt. 
 

C1-3.4.2 Aufräumungs- und Abbruchkosten 
 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Abbruchs stehen 
gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern oder 
Vernichten. 
 

C1-3.4.3 Bewegungs- und Schutzkosten 
 
Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung von versicherten Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 
Bewegungs- und Schutzkosten (inkl. Lager- und Transportkosten) sind insbesondere Aufwendungen für De- oder Remontage von 
Maschinen, für Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von Öffnungen. Die Lagerkosten 
werden so lange übernommen, bis die Lagerung wieder im Gebäude möglich ist, längstens jedoch für 24 Monate. 
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C1-3.4.4 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 
 
Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig hergestellten Programmen, 
individuellen Daten und individuellen Programmen anfallen. 
 

C1-3.4.5 Feuerlöschkosten 
 
Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durfte, einschließ-
lich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, 
soweit diese nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens zu ersetzen 
sind. 
 
Nicht versichert sind jedoch Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistungen im 
öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind. 
 

C1-3.4.6 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 
 

C1-3.4.6.1 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die versi-
cherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederherge-
stellt oder wiederbeschafft werden darf. 

 
C1-3.4.6.2 Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 

nicht versichert. 
 
C1-3.4.6.3 War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 

untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 
 

C1-3.4.6.4 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wieder-
herstellung an bisheriger Stelle entstanden wären. 

 
C1-3.4.6.5 Mehrkosten durch Preissteigerungen, die dadurch entstehen, dass sich die Wiederherstellung durch behördliche Wiederherstel-

lungsbeschränkungen verzögert, werden gemäß C1-3.4.7 ersetzt. 
 
C1-3.4.6.6 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. 
 
C1-3.4.6.7 Sofern eine Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten versichert sind, wer-

den diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert 
der vom Schaden betroffenen Position ersetzt. 
 

C1-3.4.7 Mehrkosten durch Preissteigerungen 
 

C1-3.4.7.1 Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffener Sachen 
zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

 
C1-3.4.7.2 Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden die Mehr-

kosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung entstanden wä-
ren. 

 
C1-3.4.7.3 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschränkungen oder 

Kapitalmangel sind nicht versichert. 
C1-3.4.7.4 Sofern behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und vom 

Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt. 
 
C1-3.4.7.5 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt. 
 
C1-3.4.7.6 Sofern eine Unterversicherung für eine vom Schaden betroffene Position besteht, für welche die Mehrkosten versichert sind, wer-

den diese Mehrkosten nur im Verhältnis der Versicherungssumme der vom Schaden betroffenen Position zum Versicherungswert 
der vom Schaden betroffenen Position ersetzt. 

 
C1-3.4.8 Absperrkosten 

 
Absperrkosten sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen für das Absperren von Straßen, Wegen und 
Grundstücken. 
 

C1-3.4.9 Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 
 
Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung radioaktiv ver-
seuchter Sachen, die infolge eines Versicherungsfalles nach C1- 4 durch auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, 
betriebsbedingtvorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen und soweit die Maßnahmen gesetzlich geboten sind. 
 

C1-3.4.10 Sachverständigenkosten 
 
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer von den durch den Versiche-
rungsnehmer nach Teil A5-7 zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfahrens den vereinbarten Anteil. 
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C1-3.4.11 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden 
 

C1-3.4.11.1 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden sind die Kosten des Aufgebotsverfahrens und der Wiederherstellung von 
Wertpapieren und sonstigen Urkunden einschließlich anderer Auslagen für die Wiedererlangung, die der Versicherungsnehmer den 
Umständen nach für geboten halten durfte. 

 
C1-3.4.11.2 Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungsnehmer durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren 

entstanden ist. 
 
C1-3.4.12 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

 
C1-3.4.12.1 Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich sind die Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher An-

ordnungen infolge einer Kontamination durch einen Versicherungsfall aufwenden muss, um 
 

a) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von eigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücken, auf denen 
Versicherungsorte liegen, zu untersuchen und nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten; 
c) insoweit den Zustand des Grundstückes, auf dem der Versicherungsort liegt, vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederher-

zustellen. 
 

C1-3.4.12.2 Die Aufwendungen gemäß C1-3.4.12 a) werden nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 
 

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen wurden; 
b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge dieses Versicherungsfalles entstanden ist; 
c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, 

dem Versicherer den Zugang einer behördlichen Anordnung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen unverzüglich zu mel-
den. Die Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Obliegenheit ergeben sich aus Teil A-Gemeinsamer Allgemeiner Teil A3-3. 

 
C1-3.4.12.3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwendungen ersetzt, die 

den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob 
und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. 

 
C1-3.4.12.4 Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt. 
 
C1-3.4.12.5 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versicherungsnehmers 

einschließlich der so genannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 
 
C1-3.4.12.6 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 

kann. 
 
C1-3.4.12.7 Für Aufwendungen gemäß C1-3.4.12.1 durch Versicherungsfälle, die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, ist Entschädi-

gungsgrenze die Versicherungssumme als Jahreshöchstentschädigung. 
 
C1-3.4.12.8 Kosten gemäß C1-3.4.12.1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß C1-3.4.1 a) 

 
C1-3.4.13 Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, der Versuch einer solchen Tat, Vandalismus nach einem Ein-

bruch sowie Raub.  
 

Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schlossänderungen an den Türen der als Versicherungsort vereinbarten Räume, 
wenn Schlüssel zu diesen Türen durch einen Versicherungsfall nach C1-6 oder durch einen außerhalb des Versicherungsortes 
begangenen Einbruchdiebstahl oder der Versuch einer solchen Tat oder Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks oder 
Raub auf Transportwegen abhandengekommen sind; dies gilt nicht bei Türen von Tresorräumen. 

 
C1-3.4.14 Erweiterte Schlossänderungskosten für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub. 

 
C1-3.4.14.1 Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendungen nach Verlust eines Schlüssels für 

 
a) Änderung der Schlösser, 
b) Anfertigung neuer Schlüssel, 
c) unvermeidbares gewaltsames Öffnen, 
d) Wiederherstellung, 
 
von Tresorräumen oder Behältnissen gemäß C1-15.7, die sich innerhalb der als Versicherungsort vereinbarten Räume befinden. 
 

C1-3.4.14.2 Schlossänderungskosten an Besucher- und Kundenfahrzeugen infolge Einbruchdiebstahls (subsidiär) 
 

a)  Der Versicherer ersetzt im Rahmen der Deklaration bis zu der hierfür vereinbarten Höchstentschädigung die tatsächlich 
entstandenen und nachgewiesenen Aufwendungen des Versicherungsnehmers zur Änderung der Schlösser von Kraftfahr-
zeugen von Kunden und Besuchern infolge des Abhandenkommens des Originalschlüssels durch Einbruchdiebstahl am 
Versicherungsort. 

b)  Voraussetzung ist, dass der keine Leistung aus einem anderer Versicherungsvertrag erhält oder erhalten kann. 
 

Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-3.4.15 Beseitigung von Gebäudeschäden für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub 
 
Beseitigungskosten für Gebäudeschäden sind Aufwendungen für Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, 
Schlössern, Fenstern (ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und Schutzgittern der als Versicherungsort vereinbar-
ten Räume durch Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch oder Raub oder dem Versuch einer solchen Tat. 
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Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Verglasungen) 
außerhalb des Versicherungsortes, aber innerhalb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt und in dessen unmittelba-
rer Umgebung. 
 

C1-3.4.16 Kosten für die Beseitigung von Schäden an Türen, Fenstern, Gittern oder Alarmanlagen, wenn sich Polizei oder Feuerwehr 
aufgrund Falschalarm von Rauchmeldern / eines Rauchmelders Zutritt zum versicherten Gebäude verschaffen. 
 
Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer versichert ist, bis zu der hierfür vereinbarten Entschädigungsgrenze die notwendi-
gen Kosten für die Beseitigung von Schäden an Dächern, Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden und 
Schutzgittern eines versicherten Gebäudes, wenn die Schäden dadurch entstanden sind, dass sich Dritte (z. B. Polizei oder Feuer-
wehr) infolge Falschalarm eines Rauchmelders Zugang verschafft haben.  
Mitversichert sind auch Schäden durch den Versuch sich Zugang zu verschaffen. 
 

C1-3.4.17 Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch 
sowie Raub 

 
Kosten für provisorische Sicherungsmaßnahmen sind Aufwendungen zum Schutz versicherter Sachen zur Vermeidung von Folge-
ereignissen die durch einen Versicherungsfall oder den Versuch einer Tat nach C1-6 entstehen. 
 

C1-3.4.18 Bewachungskosten nach einem Einbruchdiebstahl 
 
Bewachungskosten sind Aufwendungen für die Bewachung versicherter Sachen durch ein autorisiertes Bewachungsunternehmen 
nach einem Einbruchdiebstahl, wenn der Versicherungsnehmer dies den Umständen nach für geboten halten durfte. 
 
Vor Beauftragung des Bewachungsunternehmens ist eine entsprechende Weisung des Versicherers – mündlich oder telefonisch – 
einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten. 
 
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen ab Eintritt des Schadenfalls längstens für die Dauer von 48 Stunden. 
 

C1-3.4.19 Frachtkosten und Kosten für Mehrarbeit 
 

C1-3.4.19.1 Frachtkosten sind Mehrkosten für Eil-, Express- und Luftfrachten, die der Versicherungsnehmer infolge des Versicherungsfalls zum 
Zwecke der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten Sache aufwendet. 

 
C1-3.4.19.2 Kosten für Mehrarbeit sind zusätzliche Aufwendungen für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit im Betrieb des Versi-

cherungsnehmers, wenn und solange der Versicherungsnehmer dies nach dem Eintritt des Versicherungsfalls den Umständen 
nach für geboten halten durfte. 
 

C1-3.4.20 Kosten eines Veranstaltungsausfalls 
  
Fällt infolge eines Versicherungsfalls eine vom Versicherungsnehmer ausgerichtete Veranstaltung aus, ersetzt der Versicherer die 
aufgewandten Kosten zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung bis zu dem vereinbarten Betrag (Entschädigungs-
grenze).  
 

C1-3.4.21 Regiekosten 
 
Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden auf Grund eines Versicherungsfalls nach C1-4.1 den Betrag von 50.000 EUR, 
ersetzt der Versicherer - nach Rücksprache - die notwendigen und tatsächlich angefallenen Kosten eines Dienstleisters für die not-
wendige Koordination, Beaufsichtigung und Betreuung der Wiederherstellungsmaßnahmen. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-3.4.22 Mehrkosten durch Technologiefortschritt (gilt nicht für Vorräte und Handelsware) 
 
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer die infolge eines Versicherungsfalles entstandenen Mehrkosten durch Technolo-
giefortschritt. 
 

C1-3.4.22.1 Ersetzt werden bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die tatsächlich entstandenen Mehrkosten für die Wiederbeschaffung oder 
Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden betroffenen Sachen, wenn die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung 
der Sache in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts nicht möglich ist. Maßgebend ist der Betrag, der für ein Ersatz-
gut aufzuwenden ist, dass der vom Schaden betroffenen Sache in Art und Güte möglichst nahekommt. 

 
C1-3.4.22.2 Entschädigung wird nicht geleistet für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen und -auflagen. 
 
C1-3.4.22.3 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die Mehrkosten nur im Verhältnis des Zeitwertes zum Neuwert ersetzt. 
 
C1-3.4.22.4 Ist die Versicherungssumme einer vom Schaden betroffenen Position, für welche die Mehrkosten durch Technologiefortschritt versi-

chert sind, niedriger als der Versicherungswert (Unterversicherung), so wird der nach C1-3.4.22.1 bis C1-3.4.22.2 ermittelte Betrag 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert ersetzt. 
 

C1-3.4.23 Kosten für die Gefahr Glasbruch 
 
Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch versichert ist, Aufwendungen für  
 
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren Lage verteuert (z. B. 

Kran oder Gerüstkosten); 
b) Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den in Nr. C1-1.4 versicherten 

Sachen; 
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c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Ersetzen von Einzelscheiben behindern (z. B. Schutzgitter, Schutz-
stangen, Markisen usw.); 

d) Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-3.5 Weitere versicherte Kosten 
  

C1-3.5.1 Der Versicherer ersetzt, bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen für notwendige 
 
a) freiwillige Zuwendungen an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben; 
b) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen; 
c) Kosten durch Medien- und Gasverlust; 
d) Rückreisekosten nach einem Versicherungsfall 
e) Kosten durch täterverursachen Telefon- und Datenleitungsmissbrauch; 
f) Vertragsstrafen 
g) Kosten für Bergung und Beseitigung – Transport 
h) Reparaturkosten für Gebäudeschäden durch Rettungsmaßnahmen 
i) Kosten für provisorische Maßnahmen infolge eines versicherten Ereignisses. 
 
Die vereinbarte Versicherungssumme gemäß Satz 1 wird nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. 

 
C1-3.5.2 Freiwillige Zuwendungen an Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben 

 
Der Versicherer ersetzt infolge eines ersatzpflichtigen Schadens auch freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an Per-
sonen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt haben. 
 

C1-3.5.3 Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 
 
Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen sind Aufwendungen für die Beseitigung einer durch den Eintritt des Versicherungsfalles 
entstandenen Gefahr innerhalb und außerhalb des Versicherungsortes, wenn der Versicherungsnehmer hierfür aufgrund rechtlicher 
Vorschriften verpflichtet ist. 
 

C1-3.5.4 Kosten durch Medien- und Gasverlust 
 
Der Versicherer ersetzt den Mehrverbrauch von Frischwasser, Gas und sonstigen Flüssigkeiten, der infolge eines Versicherungsfal-
les nach C1-7 innerhalb des Versicherungsortes entsteht und den das Versorgungsunternehmen dem Versicherungsnehmer in 
Rechnung stellt. 
 

C1-3.5.5 Rückreisekosten nach einem Versicherungsfall 
 
Rückreisekosten sind Aufwendungen für die vorzeitige Rückreise des Versicherungsnehmers von einer Urlaubs- oder Geschäfts-
reise an den Schadenort, wenn der Versicherungsnehmer dies nach Eintritt des Versicherungsfalls den Umständen nach für gebo-
ten halten durfte. 
 
Dem Versicherungsnehmer stehen seine Repräsentanten Teil A-Gemeinsamer Allgemeiner Teil A5-6 gleich. 
 
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen nur, sofern kein Ersatz aus einem anderen Vertrag beansprucht werden kann.  
 

C1-3.5.6 Kosten durch täterverursachten Telefon- und Datenleitungsmissbrauch 
 

C1-3.5.6.1 Wird infolge eines Versicherungsfalles durch Einbruchdiebstahl (siehe C1-6.1) in die als Versicherungsort vereinbarten Räume das 
Telefon oder sonstige Anlagen und Geräte der Kommunikationstechnik vom Täter benutzt, ersetzt der Versicherer die dadurch ent-
standenen Mehrkosten bis zum vereinbarten und im Versicherungsschein genannten Betrag. 

 
C1-3.5.6.2 Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer auf dessen Verlangen einen Einzelgesprächsnachweis des Telekommunikationsun-

ternehmens für den Tatzeitraum einzureichen. 
 
C1-3.5.6.3 Die Obliegenheiten nach Teil A-Gemeinsamer Allgemeiner Teil A3-3 gelten entsprechend. 

 
C1-3.5.7 Vertragsstrafen 

 
C1-3.5.7.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für Vertragsstrafen, die infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens C1-2 innerhalb der 

Haftzeit anfallen. 
 
C1-3.5.7.2 Vertragsstrafen sind vor Eintritt eines Sachschadens vertraglich vereinbarte Leistungen wegen Nicht oder Schlechterfüllung von 

Liefer- oder Abnahmeverpflichtungen. 
 
C1-3.5.7.3 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 

kann. 
  
C1-3.5.7.4 Schäden durch Ergänzende Gefahren für Transportgefahren (C1-14) sind von der Versicherung ausgeschlossen. 

  
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
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C1-3.5.8 Kosten für Bergung und Beseitigung – Transport 
 
Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko die Kosten zum Zwecke der Bergung 
und/oder Beseitigung sowie Vernichtung von Sachen, die durch einen nach C1-14 versicherten Schaden entstanden sind. 
 

C1-3.5.9 Reparaturkosten für Gebäudeschäden durch Rettungsmaßnahmen  
 

Mitversichert sind tatsächlich angefallene Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen, die im Bereich der versicherten Räume 
durch Rettungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall entstanden sind. Einem Versicherungsfall steht gleich, 
wenn ein solcher unmittelbar drohte oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war. 
 

C1-3.5.10 Kosten für provisorische Maßnahmen infolge eines versicherten Ereignisses 
 
Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für provisorische Reparaturmaßnahmen zum Schutz versicherter Sachen (siehe 
C1-1.1 bis C1-1.3) im Bereich des Versicherungsortes (C1-15.22) infolge eines versicherten Ereignisses.  
 

C1-3.6  Versicherte Kosten bei Ertragsausfall 
 

C1-3.6.1 Der Versicherer ersetzt bis zu der hierfür vereinbarten Versicherungssumme die infolge eines Versicherungsfalles tatsächlich ent-
standenen Aufwendungen für notwendige  

 
a) zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen; 
b) Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen. 
 
Die Vereinbarte Versicherungssumme wird nicht für die Feststellung einer Unterversicherung herangezogen. 
 

C1-3.6.2 Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen 
 
Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen sind Aufwendungen, die infolge eines Sachschadens durch eine versi-
cherte Gefahr anfallen, weil Lagerflächen nicht mehr zu Verfügung stehen oder Transportmittel nicht mehr entladen werden können.  
 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 
kann. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-3.6.3 Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen 
 
Wertverluste durch zusätzliche Aufwendungen sind Aufwendungen innerhalb der Haftzeit, die dadurch entstehen, dass vom Sach-
schaden nicht betroffene Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens 
vom Versicherungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet werden können. 
 

C1-4  Versicherte Gefahren und Schäden, generelle Ausschlüsse 
  
C1-4.1  Versicherte Gefahren und Schäden 

 
Jede der folgenden Gefahren ist nur versichert, wenn dies vereinbart ist: 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen gemäß C-1.1, die durch 
 
a) Feuer (siehe C1-5), 
b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub (sieheC1-6) 

 
aa) Einbruchdiebstahl, 
bb) Vandalismus nach einem Einbruch, 
cc) Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks, 
dd) Raub auf Transportwegen, 
ee) Sachen in Schaukästen oder Vitrinen, oder durch den Versuch einer solchen Tat, 

 
c) Leitungswasser (siehe C1-7), 
d) Sturm, Hagel (siehe C1-8), 
e) Weitere Elementargefahren (siehe C1-9) 

 
aa) Überschwemmung, Rückstau, 
bb) Erdbeben, 
cc) Erdsenkung, Erdrutsch, 
dd) Schneedruck, Lawinen, 
ee) Vulkanausbruch, 

 
f) Extended Coverage (EC) Teil A: Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (siehe C1-10), 
g) Extended Coverage (EC) Teil B:  Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (siehe C1-11), 
h) Glasbruch (siehe C1-12), 
i) Unbenannte Gefahren (siehe C1-13), 
j) Transportgefahren (siehe C1-14), 
 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 
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C1-4.2  Daten und Programme 
 

Entschädigung für Daten und Programme gemäß C-1.2 und C1-3.4.1 c) wird nur geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder 
die Nichtverfügbarkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Daten-
speicher für maschinenlesbare Informationen) verursacht wurde, auf dem die Daten und Programme gespeichert waren. 

 
C1-4.3  Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie  

 
C1-4.3.1 Ausschluss Krieg 

 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereig-
nisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand oder Verfügung von hoher Hand. 
 

C1-4.3.2 Ausschluss Innere Unruhen 
 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Unruhen, soweit nicht 
nach C1-10.1 versichert. 
 

C1-4.3.3 Ausschluss Kernenergie 
 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen. 
 
Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach C1-4.1 durch auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope entstehen, insbe-
sondere Schäden durch Kontamination und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernreaktoren. 

 
C1-4.4 Ausschluss Terrorakte 

 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Terrorakte. Terrorakte sind 
jegliche Handlungen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder ideologischer 
Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und dadurch auf eine 
Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu nehmen. 
 

C1-5  Feuer 
 
C1-5.1 Brand 

 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag. 
 
Nutzwärmeschäden sind Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entstehen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme 
zur Bearbeitung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden. 
 
Der Versicherer leistet auch Entschädigung für Seng- und Schmorschäden, die nicht durch einen Brand entstanden sind. Seng oder 
Schmorschäden sind örtlich begrenzte Schäden durch Hitzeeinwirkung, die durch Verfärbung der versengten Sachen sichtbar wer-
den. 
 
Die Entschädigung für Seng- und Schmorschäden ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungs-
grenze). 
 

C1-5.2 Blitzschlag 
 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
 
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an 
Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer Art entstanden sind. 
 
Spuren eines direkten Blitzschlags an diesem Grundstück, an dort befindlichen Antennen oder anderen Sachen als elektrischen 
Einrichtungen und Geräten stehen Schäden anderer Art gleich. 
 

C1-5.3  Überspannungsschäden durch Blitzschlag oder atmosphärische Elektrizität 
 
In Erweiterung zu C1-5.2 leistet der Versicherer Entschädigung für Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden an versi-
cherten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Blitzschlag oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität auch dann, 
wenn auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, keine Schäden anderer Art durch Blitzschlag nachgewiesen werden 
können. 
  
Versicherungsschutz besteht nur, wenn der Überspannungs-, der Überstrom- oder der Kurzschlussschaden am Versicherungsort 
eingetreten ist. 
 
Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungsnehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Ersatz erlangen 
kann. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
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C1-5.4 Explosion 
 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen 
wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet. 
 
Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung 
nicht erforderlich. 
 
Mitversichert sind Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen (Blindgänger). 
 

C1-5.5 Implosion 
 
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren 
Unterdruckes. 
 

C1-5.6  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 
 

Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 
 

C1-5.7 Schäden an Kühlgut durch Stromausfall 
 
Werden in einer Kühltruhe/einem Kühlschrank aufbewahrte Lebensmittel sowie Medikamente, die gekühlt aufbewahrt werden müs-
sen, dadurch unbrauchbar, dass das eingeschaltete Gerät durch einen Überspannungsschaden durch Blitzschlag (C1-5.2) oder 
durch einen Stromausfall im öffentlichen Stromnetz – gegebenenfalls auch nur vorübergehend funktionsunfähig wird, ersetzt der 
Versicherer die Kosten für die Wiederbeschaffung der Lebensmittel/Medikamente.  
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

 
C1-5.8 Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und ähnlichen Erhitzungsanlagen und an in diesen befindliche versicherte Sa-

chen 
 

Brandschäden an versicherten Räucher-, Trocknungs- und sonstigen ähnlichen Erhitzungsanlagen sowie Schäden an versicherten 
Sachen, die sich innerhalb dieser Anlagen befinden, sind auch dann zu ersetzen, wenn der Brand innerhalb der Anlagen ausgebro-
chen ist. 
  
Räucheranlagen müssen so eingerichtet sein, dass herabfallendes Räuchergut sich nicht am Räucherfeuer entzünden kann.  

 
C1-5.9 Rußbeaufschlagung   

 
Mitversichert sind Schäden durch Ruß, auch wenn diese nicht Folge eines Brandes sind. 
 
Nicht versichert sind Schäden die durch die dauernde Einwirkung von Rauch oder Ruß entstehen.  
 

C1-5.10 Nicht versicherte Schäden 
 
Nicht versichert sind 
 

a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben; 
b) Seng- und Schmorschäden, die durch die Wirkung des elektrischen Stromes an elektrischen Einrichtungen entstehen; 
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schä-

den, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entstehen; 
 

Die Ausschlüsse gemäß C1-5.10 c) gelten nicht für Schäden, die dadurch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine 
versicherte Gefahr gemäß C1-5.1 bis C1-5.6 verwirklicht hat. 
 

C1-6  Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub 
 
C1-6.1 Einbruchdiebstahl 

 
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 
 

C1-6.1.1 in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das Schloss nicht von 
einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; 
 
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekom-
men sind; 
 

C1-6.1.2 in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (C1- 6.1.1) oder andere Werkzeuge benutzt, um es 
zu öffnen; 
 
Der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhandengekom-
men sind; 
 

C1-6.1.3 aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude eingeschlichen oder dort 
verborgen gehalten hatte; 
 



3352403/00 (10/2022)                                                                                                                                                                      Seite 13 von 35 
 

C1-6.1.4 in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines der Mittel gemäß C1-6.3.2 a) oder 
C1-6.3.2 b) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten; 
 

C1-6.1.5 mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl oder außerhalb des 
Versicherungsortes durch Raub gemäß C1-6.3 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes eindringt oder dort ein Be-
hältnis öffnet; 
 
Werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruchdiebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Voraussetzungen eines beson-
deren Verschlusses versichert sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses 
erlangt hat durch 
 
a) Einbruchdiebstahl gemäß C1-6.1.2 aus einem Behältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie die Behältnisse bietet, in 

denen die Sachen versichert sind; 
b) Einbruchdiebstahl, wenn die Behältnisse, in denen die Sachen versichert sind, zwei Schlösser besitzen und alle zugehörigen 

Schlüssel außerhalb des Versicherungsortes verwahrt werden; 
Schlüssel zu verschiedenen Schlössern müssen außerhalb des Versicherungsortes voneinander getrennt verwahrt werden; 

c) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit einem Schlüsselschloss und 
einem Kombinationsschloss oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, 
wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der Mittel gemäß C1-6.3.2 a) 
oder C1-6.3.2 b) anwendet, um sich die Öffnung des Kombinationsschlosses zu ermöglichen; 

 
C1-6.1.6 in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er innerhalb oder auch außerhalb des Versicherungsortes 

durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den 
Diebstahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte. 
 

C1-6.1.7 Versichert ist – bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze – auch die Wegnahme des Schaufensterinhaltes, wenn der Täter zu 
diesem Zweck das Schaufenster zerstört und den Versicherungsort nicht betritt. 
 

C1-6.2  Vandalismus nach einem Einbruch 
 

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in C1-6.1.1, C1-6.1.5 oder C1-6.1.6 bezeichneten Arten in 
den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt. 
 

C1-6.3  Raub 
 

C1-6.3.1 Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks umfasst den Verlust von 
 
a) versicherten Sachen (C1-1.1 bis C1-1.3) und 
b) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mitversicherung vereinbart ist,  
 
innerhalb des Versicherungsortes C1-15.2.3. 
 
Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-6.3.2 Raub liegt vor, wenn 
 
a) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Arbeitnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand gegen die 

Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sachen ohne Überwindung eines 
bewussten Widerstandes entwendet werden (einfacher Diebstahl/ Trickdiebstahl); 

 
b) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine 

Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungsortes – bei mehreren Versicherung-
sorten innerhalb desjenigen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll; 

 
c) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeitnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein körperlicher 

Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie 
beispielsweise Ohnmacht oder Herzinfarkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist. 

 
C1-6.3.3 Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige Personen gleich, denen er die Obhut über die versicherten Sachen vo-

rübergehend überlassen hat. 
 
Das gleiche gilt für geeignete volljährige Personen, die durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung der als Versicherungs-
ort vereinbarten Räume beauftragt sind. 
 

C1-6.4  Raub auf Transportwegen 
 

C1-6-4.1 Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von 
 

a) versicherten Sachen (C1-1.1 bis C1-1.3) und 
 

b) sonstigen beweglichen Sachen, soweit deren Mitversicherung vereinbart ist, durch Personen, die nicht mit dem Transport be-
auftragt sind. 

 
Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der versicherten Sachen für einen unmittelbar anschließenden Transport und endet 
an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe. 
 
Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
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C1-6-4.2 In Ergänzung zu C1-6.3 gilt für Raub auf Transportwegen: 
 
a) Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen gleich, die in seinem Auftrag den Transport durchführen. 

Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein Unternehmen durchgeführt wird, das sich gewerbsmäßig mit Geld-
transporten befasst. 

 
b) Die den Transport durchführenden Personen, gegebenenfalls auch der Versicherungsnehmer selbst, müssen für diese Tätig-

keit geeignet und volljährig sein. 
 
c) In den Fällen von C1-6.3.2 b) liegt Raub nur vor, wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt werden soll. 
 

C1-6-4.3 Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der Versicherer Entschä-
digung bis zu der je Versicherungsfall vereinbarten Summe auch für Schäden, die ohne Verschulden einer der den Transport aus-
führenden Personen entstehen. 
 
a) Durch Erpressung gemäß § 253 StGB, begangen an diesen Personen; 
b) Durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen Personen; 
c) Durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer körperlicher Obhut dieser Person befinden; 
d) Dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen. 
 

C1-6-4.4 Für Schäden durch Raub auf Transportwegen leistet, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, der Versicherer Entschädigung 
 
a) Über 25.000 EUR nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen durchgeführt wurde; 
b) Über 50.000 EUR nur, wenn der Transport durch mindestens zwei Personen und mit Kraftwagen durchgeführt wurde;  
 

C1-6-4.5 Soweit C1-6.4.4 Transport durch mehrere Personen voraussetzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser Personen an den 
versicherten Sachen bestehen. 
 
Gewahrsam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sachen befinden. 
Soweit Nr. C1-6.4.4 Transport mit Kraftwagen voraussetzt, zählt der Fahrer nicht als den Transport durchführende Person. Jedoch 
muss er als Fahrer von Geldtransporten geeignet sein. 
 
Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Personen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwagen befinden. 
 

C1-6.5  Sachen in Schaukästen und Vitrinen 
 
Versicherungsschutz besteht, wenn der Dieb Schaukästen oder Vitrinen außerhalb eines Gebäudes auf dem Grundstück, auf dem 
der Versicherungsort liegt, oder in dessen unmittelbarer Umgebung aufbricht oder mittels falscher Schlüssel C1-6.1.1 oder anderer 
Werkzeuge öffnet. 
 
Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-6.6 Firmenschilder 
 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf durch einfachen Diebstahl entwendete Firmenschilder. 
 
Entschädigung für Diebstahl wird geleistet, wenn das Firmenschild nachweislich fest mit dem Gebäude verbunden war.  
 
Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-6.7 Geschäftsfahrräder (inkl. E-Bikes bis 25 km/h) 
 
Mitversichert ist der Diebstahl von Geschäftsfahrrädern.  
 
Geschäftlich genutzte Fahrradanhänger, Elektrofahrräder wie Pedelecs oder E-Bikes (bis 25 km/h), Lastenräder oder auch E-Scoo-
ter, sofern für diese keine Versicherungspflicht besteht, sind Geschäftsfahrrädern gleichgestellt. 
 
Versicherungsort ist die Bundesrepublik Deutschland, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.  
 
Für die mit dem Geschäftsfahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht Versicherungs-
schutz, wenn sie zusammen mit dem Geschäftsfahrrad weggenommen worden sind. 
 
Für Akkumulatoren von Elektrofahrrädern besteht Versicherungsschutz nur, sofern diese separat gegen Diebstahl gesichert sind 
oder zusammen mit dem Geschäftsfahrrad abhandenkommen. 
 
Der Versicherungsnehmer hat 
 
a) das Geschäftsfahrrad während eines Unterbrechungszeitraums einer Fahrt (Abstellen) in verkehrsüblicher Weise durch ein 

Schloss zu sichern und 
b) Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Geschäftsfahrräder zu beschaffen und 

aufzubewahren.  
 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in A3-3 beschriebenen Voraus-
setzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
 
Führt die Verletzung dieser Obliegenheiten auch zu einer Gefahrenerhöhung, so gilt zusätzlich A3-2. Der Versicherer ist unter den 
beschriebenen Voraussetzungen zusätzlich zur ganz oder teilweisen Leistungsfreiheit, zur Kündigung berechtigt. 
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Die Entschädigung ist, auch wenn mehrere Fahrräder abhandengekommen sind, je Versicherungsfall auf den hierfür vereinbarten 
Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).  
 

C1-6.8 Tische, Stühle, Bänke, Heizstrahler, Sonnenschirme sowie Schilder auf dem Versicherungsgrundstück  
 

C1-6.8.1 Tische, Stühle, Bänke, Heizstrahler, Sonnenschirme sowie Schilder, Werbeplakate und Lampen sind – gegen einfachen Diebstahl – 
abweichend von C1-15.2 – auch außerhalb der versicherten Räumlichkeiten auf dem Versicherungsgrundstück versichert. Dabei 
gilt als Versicherungsort eine Terrasse/ein Platz auf dem Versicherungsgrundstück oder auf einem Nachbargrundstück sowie ein 
hierfür gemieteter, gepachteter oder nachweislich überlassener Platz auf einem öffentlichen oder privaten Weg. 
 

C1-6.8.2 Besondere Obliegenheiten 
 
Tische, Stühle, Bänke, Heizstrahler und Sonnenschirme sind außerhalb der Öffnungs-/Geschäftszeiten des Betriebes durch Ketten 
bzw. Drahtseile und Schlösser so zu sichern, dass der Dieb eine erhöhte Kraftanstrengung und Hilfsmittel (z. B. Werkzeug) benö-
tigt, um diese Sicherung zu überwinden. Schilder, Werbeplakate und Lampen sind mit Wänden, Halterungen und dergleichen so zu 
befestigen, dass der Dieb eine erhöhte Kraftanstrengung und Hilfsmittel (z. B. Werkzeug) benötigt, um diese Sicherung zu überwin-
den. 
 

C1-6.8.3 Obliegenheitsverletzung durch den Versicherungsnehmer 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so kann der Versicherer nach Maßgabe der Regelungen der Teil A-
Gemeinsamer Allgemeiner Teil A3-3.3 ganz oder teilweise leistungsfrei und nach Teil A-Gemeinsamer Allgemeiner Teil A3-2.3.1 zur 
Kündigung berechtigt sein. 
 
C 1-6.8.4 Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-6.9 Einfacher Diebstahl von Alarm- und Schutzeinrichtungen 
 
Alarm- und Schutzeinrichtungen, die zur Sicherung des Versicherungsortes dienen, sind – gegen einfachen Diebstahl – abweichend 
von C1-15.2 – auch außerhalb der versicherten Räumlichkeiten auf dem Versicherungsgrundstück je Versicherungsfall im Rahmen 
der Versicherungssumme versichert (z. B. Überwachungskameras). 
 

C1-6.10 Automaten in Gebäuden und auf den Betriebsgrundstück 
  
In Erweiterung von C1-1.5.e) sind Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechsler) und Geldautomaten, die sich in Gebäu-
den innerhalb des Versicherungsortes oder auf dem Betriebsgrundstück befinden, samt deren Inhalt an Vorräten versichert. Dies 
gilt nicht für Spielautomaten. 
 
Der Geldinhalt dieser Automaten ist nur im Rahmen einer für Bargeld vereinbarten Entschädigungsgrenze mitversichert. C1-15.8 
gilt hierfür nicht. 
 
Schäden durch ergänzende Gefahren für Schäden an Transportgefahren, sowie Unbenannte Gefahren sind von der Versicherung 
ausgeschlossen. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).  
 

C1-6.11  Nicht versicherte Schäden 
 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung oder 

bestimmungswidrig austretendes Leistungswasser; für Schäden gemäß C1-6.4 c) dd) gilt dieser Ausschluss nicht;  
b) Erdbeben; 
c) Überschwemmung. 
 

C1-7  Leitungswasser 
 
C1-7.1  Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

 
Innerhalb von Gebäuden, in denen sich die als Versicherungsort vereinbarten Räume befinden, sind versichert, sofern diese Rohre 
nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind: 
 

C1-7.1.1 frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren 
 

a) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den damit verbundenen Schläuchen, 
b) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 
c) von ortsfesten Wasserlöschanlagen (C1-7.3), 
d) von Gasrohren, ausgenommen nicht für Erdgas zugelassene Kunststoff- oder Verbundrohre, Rohre zur Flüssiggasversorgung 

und Rohre zur Biogasversorgung, bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze. Die Entschädigung wird je Schadenfall um den 
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 
C1-7.1.2 frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versicherten Installationen 

 
a) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z. B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, 

Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche, 
b) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- 

oder Solarheizungsanlagen, 
c) ortsfeste Wasserlöschanlagen (C1-7.3). 
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Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte. Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem 
Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes. 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) 
nicht versichert. 
 

C1-7.2  Nässeschäden 
 
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausgetreten ist aus 
 
a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbundenen Schläuchen, 
b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, 
c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 
d) Klima-, Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, 
e) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschanlagen-Leckage; C1-7.3), 
f) Wasserbetten, Aquarien oder Terrarien, 
g) Regenfallrohren, die innerhalb versicherter Gebäude verlegt sind, 
h) Zisternen (Behälter für Regenwasser). 
 
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswas-
ser gleich. 
 

C1-7.3  Wasserlöschanlagen 
 
Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, sonstige 
Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen. 
 
Der Versicherungsschutz nach C1-7.1.1 c), C1-7.1.2 c) und C1-7.2.e) erstreckt sich nur auf ortsfeste Wasserlöschanlagen, die von 
der Technischen Prüfstelle der VdS Schadenverhütung GmbH oder von einer gleichermaßen qualifizierten Prüfstelle abgenommen 
sind. 
 

C1-7.4  Nicht versicherte Schäden 
 

C1-7.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Plansch- oder Reinigungswasser; 
b) Schwamm; 
c) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese 

Ursachen hervorgerufenen Rückstau; 
d) Erdbeben; 
e) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach C1-7.2 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht 

hat; 
f) Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten an der Wasserlöschanlage; 
g) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 
h) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mobilen Behältnissen. 
 

C1-7.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 

ist (Montageobjekte). 
 

C1-8 Sturm, Hagel 
 
C1-8.1  Versicherte Schäden 

 
C1-8.1.1 Versichert sind Schäden, die entstehen 

 
C1-8.1.1.1 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte 

Sachen befinden; 
 
C1-8.1.1.2 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in 

denen sich versicherte Sachen befinden, wirft; 
 
C1-8.1.1.3 als Folge eines Schadens nach C1-8.1.1.1 oder C1-8.1.1.2 an versicherten Sachen; 
 
C1-8.1.1.4 durch die unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels auf Gebäude, die mit Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen be-

finden, baulich verbunden sind; 
 
C1-8.1.1.5 dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit Gebäuden, in de-

nen sich versicherte Sachen befinden, baulich verbunden sind. 
 

C1-8.1.2 Zusätzlich besteht Versicherungsschutz für Schäden an Zelten und an in diesen befindlichen Sachen. 
 
Zum Neuwert mitversichert sind Schäden an (nicht vermieteten) Zelten des Versicherungsnehmers, die sich für die Teilnahme an 
Messen, Festen, Märkten und dergleichen außerhalb des Versicherungsgrundstücks befinden. Schäden an versicherten Sachen, 
die sich in diesen Zelten befinden, sind mitversichert. 
 
Nicht versichert sind Bargeld und Wertsachen. 
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Für Zelte, die sich auf dem Versicherungsgrundstück im Freien befinden, besteht Versicherungsschutz im Umfang der C1-15.2.5. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze).  
 

C1-8.2 Sturm 
 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 
km/Stunde). 
 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 
 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso 

widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass 
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder 

mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann. 
 

C1-8.3  Hagel 
 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern. 
 

C1-8.4  Nicht versicherte Schäden 
 

C1-8.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Sturmflut; 
b) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder 

andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen; 

c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 
d) Lawinen; 
e) Erdbeben. 
 

C1-8.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 

ist (Montageobjekte). 
 

C1-9  Weitere Elementargefahren 
 
C1-9.1 Überschwemmung, Rückstau 

 
C1-9.1.1 Überschwemmung 

 
Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bodens des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt, mit erheblichen 
Mengen von Oberflächenwasser durch 
 
a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern, 
b) Witterungsniederschläge, 
c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von C1-9.1.1 a) oder C1-9.1.1 b). 
 

C1-9.1.2 Rückstau 
 
Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder 
damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 
 

C1-9.1.3 Nicht versicherte Schäden 
 

C1-9.1.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Erdbeben; 
b) Sturmflut; 
c) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrungen C1-9.1.1; 
d) Vulkanausbruch; 
e) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 
 

C1-9.1.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlos-

sen ist (Montageobjekte). 
 

C1-9.2 Erdbeben 
 

C1-9.2.1 Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird. 
 

C1-9.2.2 Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
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a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in 
einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 
 

C1-9.2.3 Nicht versicherte Schäden 
 
Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 

ist (Montageobjekte). 
 

C1-9.3 Erdsenkung, Erdrutsch 
 

C1-9.3.1 Erdsenkung 
 
Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbedingten Hohlräumen. 
 

C1-9.3.2 Erdrutsch 
 
Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 
 

C1-9.3.3 Nicht versicherte Schäden 
 

C1-9.3.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Trockenheit oder Austrocknung; 
b) Vulkanausbruch; 
c) Überschwemmung; 
d) Erdbeben; 
e) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 
 

C1-9.3.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlos-

sen ist (Montageobjekte). 
 

C1-9.4 Schneedruck, Lawinen 
 

C1-9.4.1 Schneedruck 
 
Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen. 
 

C1-9.4.2 Lawinen 
 
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen. 
 

C1-9.4.3 Nicht versicherte Schäden 
 

C1-9.4.3.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Überschwemmung; 
b) Erdbeben; 
c) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

 
C1-9.4.3.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 

 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlos-

sen ist (Montageobjekte). 
 

C1-9.5 Vulkanausbruch 
 

C1-9.5.1 Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lava-Ergüssen, Asche-Eruptionen 
oder dem Austritt von sonstigen Materialien und Gasen. 

 
C1-9.5.2 Nicht versicherte Schäden 
 
C1-9.5.2.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben. 
 
C1-9.5.2.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 

 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlos-

sen ist (Montageobjekte). 
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C1-9.6 Wartezeit 
 

C1-9.6.1 Der Versicherungsschutz beginnt frühestens mit dem Ablauf von zwei Wochen ab Antragsstellung (Wartezeit). 
 
C1-9.6.1 Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz gegen die jeweilige Gefahr nach C1-9.1 bis C1-9.5 über einen anderen Vertrag 

bestanden hat und der Versicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird. 
 
C1-9.7 Besonderes Kündigungsrecht 

 
C1-9.7.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Weiteren Elementargefahren (C1-

4.1.e) in Textform kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss 
des laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

 
C1-9.7.2 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb von einem Monat nach Zugang der 

Erklärung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 
 

C1-10  Extended Coverage Teil A: Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung 
 
C1-10.1  Innere Unruhen 

 
Versichert sind Schäden, die entstehen durch 
 
a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Gewalthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Unruhen oder  
b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Inneren Unruhen. 
 
Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ord-
nung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

 
C1-10.2  Böswillige Beschädigung 

 
Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen durch betriebs-
fremde Personen. 
 
Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im Betrieb tätig sind. Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 
Ursachen Schäden  
 
a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen; 
b) die im Zusammenhang mit Einbruchdiebstahl entstehen. 
 

C1-10.3  Streik, Aussperrung 
 
Versichert sind Schäden, die entstehen durch 
 
a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Streik oder Aussperrung oder  
b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang mit Streik oder Aussperrung. 
 
Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig gro-
ßen Zahl von Arbeitnehmern. 
 
Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete planmäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von Arbeitneh-
mern. 
 

C1-10.4  Nicht versicherte Schäden 
 

C1-10.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Brand, Explosion oder Implosion, es sei denn, der Brand, die Explosion oder die Implosion ist durch Innere Unruhen entstan-

den; 
b) Erdbeben. 
 

C1-10.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 

ist (Montageobjekte); 
 
es sei denn, sie entstehen durch Brand, Explosion oder Implosion infolge von Inneren Unruhen (siehe C1-10.1). 
 

C1-10.5  Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 
 
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädigungsrechts 
beansprucht werden kann. 
 

C1-10.6  Besonderes Kündigungsrecht 
 

C1-10.6.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung (C1-
4.1.f) jederzeit in Textform kündigen. Die Kündigung wird eine Woche nach Zugang wirksam. 
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C1-10.6.1 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklä-
rung des Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen. 

 
C1-11  Extended Coverage Teil B: Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 
 
C1-11.1  Fahrzeuganprall 

 
Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, 
durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Gebäude oder deren Arbeitneh-
mer betrieben werden. 
 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Verschleiß. 
 
Nicht versichert sind Schäden an Fahrzeugen. 
 

C1-11.2  Rauch 
 
Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich bestimmungswidrig aus den auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, befindlichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen ausgetreten ist und unmittelbar auf versicherte Sa-
chen einwirkt.  
 
Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Einwirkung des Rauches entstehen. 
 

C1-11.3  Überschalldruckwellen 
 
Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die Schallgrenze 
durchflogen hat, und diese Druckwelle unmittelbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, einwirkt.  
 

C1-11.4  Nicht versicherte Schäden 
 

C1-11.4.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 
b) Erdbeben. 
 

C1-11.4.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Sachen, die sich in Gebäuden oder in Gebäudeteilen befinden, die nicht bezugsfertig sind; 
b) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 

ist (Montageobjekte). 
 

C1-12 Glasbruch 
 
C1-12.1  Verglasung 

 
Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der Verglasung (siehe C1-1.4) infolge Bruches (Zerbrechen). 
 

C1-12.2  Werbeanlagen 
 

C1-12.2.1 Bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) –siehe C1-1.4.b) – umfasst Glasbruch auch das Zerbrechen der Röhren (Sys-
teme) und an den übrigen Teilen der Anlage auch alle Beschädigungen oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine unmittelbare Folge 
der durch den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung sind. 

 
C1-12.2.2 Bei Firmenschildern und Transparenten umfasst Glasbruch auch Schäden durch Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile. 

 
Dazu gehören auch Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen (z. B. Metallkonstruktion, 
Bemalung, Beschriftung, Kabel), wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt 
und entweder beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den anderen Schaden 
verursacht hat. 
 
C 1-12.2.3 Die Entschädigung für Werbeanlagen gemäß C1-12.2.1 und C1-12.2.2 ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt 
(Entschädigungsgrenze). 
 

C1-12.3  Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 

C1-12.3.1 Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
 
a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. Schrammen, Muschelausbrüche); 
b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen; 
c) Schäden, die nach C1-4.1.b) bis C1-4.1.g) (Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub, Leitungswasser, 

Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeugan-
prall, Rauch, Überschalldruckwellen) versichert sind. 

 
C1-12.3.2 Nicht versichert sind Schäden durch 

 
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 
b) Erdbeben;  
c) Sturmflut. 
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C1-12.3.3 Die Versicherung von Werbeanlagen nach C1-1.4.b) erstreckt sich nicht auf Kosten, die für Farbangleichungen unbeschädigter 

Systeme oder für sonstige Änderungen oder Verbesserungen sowie für Überholungen entstehen. 
 
C1-13  Unbenannte Gefahren 
 
C1-13.1  Versicherte Gefahren und Schäden 

 
C1-13.1.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen (C1-1), die durch andere als die nach C1-4.1.a) bis C1-4.1.h) versi-

cherbaren Gefahren oder im Rahmen dieser Gefahren nicht versicherte Schäden, unvorhergesehen zerstört oder beschädigt wer-
den. 
 
Abhandenkommen, auch durch strafbare Handlungen, ist nicht versichert. 
 

C1-13.1.2 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vorhergesehen haben, 
noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur grobe Fahr-
lässigkeit schadet. Bei grober Fahrlässigkeit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 
 

C1-13.1.3 Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige Veränderung der Sachsubstanz. Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt 
nicht vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Mangel offenkundig wird. 
 

C1-13.2  Nicht versicherte Schäden 
 

C1-13.2.1 Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 
 
a) Gefahren, die nach C1-4.1.a) bis C1-4.1.h) versicherbar oder im Rahmen dieser Gefahren nicht versicherte Schäden sind; 
b) Bedienungsfehler, Reparaturen, Wartungen, De- und Remontagen an Maschinen, maschinellen, technischen, elektronischen, 

elektrotechnischen Einrichtungen; 
c) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
d) Abnutzung, Verschleiß oder Alterung; 
e) Kontamination (z. B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Verstaubung); 
f) Seuchen oder Krankheitserreger gleich welcher Art (z. B. Bakterien, Viren, Pilze); 
g) normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperaturschwankungen oder normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der 

Jahreszeit und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss; es sei denn, es wurden übliche Vorkehrungen getroffen; 
h) Senken, Reißen, Schrumpfen oder Dehnen; 
i) inneren Verderb, Mikroorganismen, Tiere oder Pflanzen; 
j) natürliche Beschaffenheit von Sachen; 
k) Überschwemmung durch andere als nach den Bestimmungen für die Gefahr Überschwemmung (C1-9.1) versicherbaren Ereig-

nissen; 
l) Sturmflut; 
m) Genmanipulation, Genmutation oder andere Genveränderungen; 
n) Trockenheit oder Austrocknung des Untergrundes; 
o) Verfügung von hoher Hand. 
 
Schäden, die durch ein Ereignis gemäß Nr. 13.2.1 a) bis Nr. 13.2.1 j) an anderen versicherten Sachen verursacht wurden, sind 
jedoch versichert, soweit sie nicht selbst ausgeschlossen sind. 
 
Die Ausschlüsse gemäß C1-13.2.1 c) bis C1-13.2.1 f) gelten nicht, soweit die dort genannten Ereignisse durch einen anderen auf 
dem Versicherungsgrundstück eingetretenen, dem Grunde nach versicherten Sachschaden verursacht wurden. 
 

C1-13.2.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 
 
a) Maschinen, maschinellen, technischen, elektronischen Einrichtungen, es sei denn, sie entstehen durch ein unmittelbar von 

außen her einwirkendes Ereignis (Herstellungsfehler wie z. B. Konstruktions-, Material- und Ausführungsfehler, Kurzschluss 
und Versagen der Mess-, Steuer- und Regeltechnik gelten stets als ein nicht unmittelbar von außen einwirkendes Ereignis); 

b) Daten und Programmen (C1-1.2); es sei denn, der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten und Pro-
gramme wird durch einen dem Grunde nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare 
Informationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert waren, verursacht; 

c) Vorräten durch Ausfall oder mangelhafte Funktion von Klima-, Heiz- oder Kühlsystemen; 
d) Vorräten durch Be- oder Verarbeitung; 
e) lebenden Tieren oder Pflanzen; 
f) Sachen, die sich in nicht bezugsfertigen Gebäuden oder Gebäudeteilen befinden; 
g) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen 

ist (Montageobjekte); 
h) Sachen auf dem Transportweg außerhalb des Versicherungsgrundstücks; 
i) Hilfs- und Betriebsstoffen, Verbrauchsmaterialien und Arbeitsmitteln, z. B. Entwicklungsflüssigkeiten, Reagenzien, Toner, Kühl- 

und Löschmittel, Farbbänder, Filme, Bild- und Tonträger, Folienkombinationen, präparierte Papiere, Schriftbildträger, Raster-
scheiben, Pipetten, Wechselküvetten, Reagenzgefäße; 

j) Sicherungen, Lichtquellen, nicht wieder aufladbaren Batterien, Filtermassen und -einsätzen. 
 
Die Ausschlüsse gemäß C1-13.2.2 i) und C1-13.2.2 j) gelten nicht, soweit die Zerstörung oder Beschädigung durch einen anderen, 
dem Grunde nach ersatzpflichtigen Sachschaden an anderen Teilen der versicherten Sache verursacht wurde, oder wenn die ge-
nannten Sachen zur Wiederherstellung der Sache zerstört oder beschädigt und deshalb repariert oder erneuert werden müssen. 
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C1-14  Transportgefahren 
 
C1-14.1 Versicherter Transport 

 
Versicherungsschutz während eines Transportes besteht unter der Voraussetzung, dass 
 
a) der Transport den eigenen Geschäftszwecken des Versicherungsnehmers dient und 
b) der Transport mit eigenen Kraftfahrzeugen des Versicherungsnehmers einschließlich Anhänger und Auflieger (Transportmittel) 

oder mit von ihm geleasten oder gemieteten erfolgt und 
c) der Transport mindestens teilweise auf öffentlichen Straßen oder Wegen erfolgt und 
d) die Transportmittel ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder seinen Arbeitnehmern bedient werden. 
e) das Transportmittel geschlossen ist; 
 
Kraftfahrzeuge, Anhänger oder Auflieger mit Planenaufbau gelten nicht als geschlossen. 
 

C1-14.2  Versicherte Gefahren 
 

C1-14.2.1 Unfall des Transportmittels 
 
a) Unfall ist ein mit mechanischer Gewalt plötzlich von außen her auf das Transportmittel einwirkendes Ereignis; Brems-, Be-

triebs- und reine Bruchschäden sind keine Unfallschäden. 
b) Als Unfall gilt auch ein Schaden durch Achsenbruch und Zerplatzen der Reifen sowie das Abkommen von der befestigten 

Fahrbahn in einem Ausmaß, dass nachweislich Schlepp- und Bergungshilfe in Anspruch genommen werden müssen. 
 

C1-14.2.2 Höhere Gewalt 
 
Höhere Gewalt ist ein betriebsfremdes, von außen durch elementare Naturkräfte oder Handlungen dritter Personen einwirkendes 
Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln und durch die 
äußerste, nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartenden Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann und 
auch nicht wegen seiner Häufigkeit vom Versicherungsnehmer in Kauf zu nehmen ist. 
 

C1-14.2.3 Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 
 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und sich aus eigener Kraft 
auszubreiten vermag. 
 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 
 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

 
C1-14.2.4 Diebstahl 

 
Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begründung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger Zueignung (Dieb-
stahl) 
 
a) durch Wegnahme des ganzen Transportmittels oder 
b) nach Aufbruch des Transportmittels. 
 

C1-14.2.5 Unterschlagung des gesamten Transportmittels 
 
Unterschlagung ist die rechtswidrige Zueignung einer Sache durch Arbeitnehmer des Versicherungsnehmers, die sich in deren 
Besitz oder Gewahrsam befindet. 
 

C1-14.2.6 Raub 
 

Raub liegt vor, wenn mindestens eine der Voraussetzungen nach C1-6.3.2 erfüllt ist. 
 

C1-14.2.7 Vandalismus 
 
Vandalismus ist die vorsätzliche Beschädigung nach einem Diebstahl gemäß C1-14.2.4 durch betriebsfremde Personen. 
 

C1-14.2.8 Notbremsung zur Vermeidung eines Unfalls 
 
Mitversichert gelten Notbremsungen und Ausweichmanöver durch verkehrsbedingte Umstände, soweit hierfür der Beweis erbracht 
werden kann und unter der Voraussetzung, dass es ohne diese Maßnahme zu einem Unfall gekommen wäre. 
 

C1-14.2.9 Direktes Be- und Entladen des Transportmittels. 
 

C1-14.3  Nicht versicherte Schäden 
 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf  
 
a) Schäden, die nach C1-4.1.a) bis Nr. 4.1.i) (Feuer, Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub, Leitungswas-

ser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung, Fahrzeug-
anprall, Rauch, Überschalldruckwellen, Glasbruch, Unbenannte Gefahren) in Verbindung mit C1-15.3 versichert sind; 

b) Schäden durch Aufruhr, Plünderung, Streik, Aussperrung, Sabotage; 
c) Schäden durch Beschlagnahme, Entziehung und sonstige Verfügungen von hoher Hand; 
d) Schäden durch Verstöße gegen Zoll- oder sonstige behördliche Vorschriften sowie durch gerichtliche Verfügung oder ihre 

Vollstreckung; 
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e) Schäden durch Witterungseinflüsse, es sei denn, dass es sich um Folgeschäden nach C1-14.2.1) handelt. 
 

C1-14.4  Beginn und Ende des Transports 
 

C1-14.4.1 Der Transport beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem versicherte Sachen am Absendungsort zum Zwecke der unverzüglichen Beförde-
rung von der Stelle, an der sie hierfür bereitgestellt sind, entfernt werden. Er endet mit dem Zeitpunkt, in dem die versicherten Sa-
chen am Ablieferungsort an die Stelle gebracht sind, die der Empfänger zu ihrer Ablieferung bestimmt hat, spätestens mit dem Ab-
lauf des Werktages, der auf den Tag der Ankunft an der Ablieferungsstelle folgt; bei Betrieben, in denen an Samstagen nicht gear-
beitet wird, gilt Samstag nicht als Werktag. 
 

C1-14.4.2 Werkzeuge, Ersatzteile, Prüfgeräte und Installationsmaterial, die sich ständig im Transportmittel befinden, sind in Erweiterung von 
C1-14.4.1 gegen die Gefahren nach C1-14.2.4 a) und Nr. 14.2.4 b) auch in der Zeit zwischen Beendigung des vorausgegangenen 
und Beginn des nachfolgenden Transportes versichert. 
 

C1-14.5  Entschädigungsgrenzen 
 
Die Entschädigung je Transport ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-15 Versicherungsort 
 

C1-15.1  Örtlicher Geltungsbereich 
 

C1-15.1.1 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. 
 

C1-15.1.2 Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus 
dem Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang beschädigt oder zerstört wer-
den oder abhandenkommen. 

 
C1-15.1.3 Bei der Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub müssen die Voraussetzungen eines Einbruchdieb-

stahls (C1-6.1), von Vandalismus nach einem Einbruch (C1-6.2) oder eines Raubes (C1-6.3) innerhalb des Versicherungsortes 
verwirklicht worden sein. Bei mehreren Versicherungsorten müssen die Voraussetzungen innerhalb desselben Versicherungsortes 
verwirklicht worden sein. 
 
Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herangeschafft wer-
den, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach C1-6.3.2 a) bis 
C1-6.3.2 c) verübt wurden. 
 
Bei Raub auf Transportwegen sind nur die Sachen versichert, die sich bei Beginn der Tat an dem Ort befunden haben, an dem die 
Gewalt ausgeübt oder die Drohung mit Gewalt verübt wurde. 
 

C1-15.1.4 Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit je einer Versicherungssumme 
 
a) Die versicherten Sachen könne frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden (Freizügig-

keit). 
Für die Ermittlung einer Unterversicherung (C1-19.5) werden die Versicherungssummen aller Versicherungsorte den Versiche-
rungswerten aller Versicherungsorte gegenübergestellt. 

b) Für Versicherungssummen auf Erstes Risiko sowie für Entschädigungsgrenzen gelten die für den jeweiligen Versicherungsort 
vereinbarten Beträge. 

 
C1-15.2  Bezeichnung des Versicherungsortes 

 
C1-15.2.1 Versicherungsort sind die Gebäude oder Räume von Gebäuden, die im Versicherungsvertrag bezeichnet sind oder die sich auf den 

im Versicherungsvertrag bezeichnetem Grundstück befinden sowie Schaukästen und Vitrinen innerhalb des Grundstücks, auf dem 
der Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer Umgebung. 

 
C1-15.2.2 Für Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen, es sei denn diese Gegenstände werden für die tägliche Arbeit und/oder im 

Rahmen von Heimarbeit (Homeoffice) genutzt, besteht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein Versicherungsschutz. 
 
C1-15.2.3 Versicherungsort für Raub innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks (C1-6.3) ist das gesamte Grundstück, auf dem der Versi-

cherungsort liegt, wenn das Grundstück allseitig umfriedet ist. 
 
C1-15.2.4 Versicherungsort für Raub auf Transportwegen (C1-6.4) ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die Europäische Union (inkl. 

Großbritannien) sowie die Schweiz, Liechtenstein und Norwegen. 
 
C1-15.2.5 Soweit dies vereinbart ist, sind Sachen nach C1-1.1 bis C1-1.3 auch innerhalb des Grundstücks auf dem der Versicherungsort liegt 

versichert (Sachen im Freien auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt). 
 
C1-15.2.6 Versicherungsort für Sicherungsdaten/ -träger ist auch das Gebäude, in das diese ausgelagert sind. 
 
C1-15.3  Abhängige Außenversicherung 

 
C1-15.3.1 Es besteht weltweiter Versicherungsschutz auch für versicherte Sachen (C1-1.1 bis C1-1.3), die sich vorübergehend außerhalb des 

Versicherungsortes befinden.  
 

Zeiträume von mehr als drei Monaten gelten nicht als vorübergehend. 
 
Für die Gefahren Einbruchdiebstahl (C1-4.1.b) sowie Sturm und Hagel (C1-4.1.d)) ist Voraussetzung, dass sich die Sachen in Ge-
bäuden befinden. 
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C1-15.3.2 Sachen, die auf Baustellen in verschlossenen Räumen von Rohbauten, verschlossenen Containern und Bauwagen gelagert wer-
den, sind mitversichert. 
 
Die Entschädigung für die Abhängige Außenversicherung C1-15.3.1 und C1-15.3.2 ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt 
(Entschädigungsgrenze). 
 

C1-15.3.3 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Weitere Elementargefahren 
(C1-9), Glasbruch (C1-12) und Unbenannte Gefahren (C1-13). 
 

C1-15.4 Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke 
 

C1-15.4.1 Als Versicherungsort gelten auch neu hinzukommende Betriebsgrundstücke innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bis zur 
nächsten Hauptfälligkeit nach deren Hinzukommen. 

 
C1-15.4.2 Die Entschädigungen für neu hinzukommende Betriebsgrundstücke ist je versicherte Gefahr auf den hierfür vereinbarten Betrag 

begrenzt. 
 
C1-15.4.3 Die Bestimmungen über Unterversicherung nach C1-19.5, Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (C1-10), 

Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (C1-11) und Unbenannte Gefahren (C1-13) sind von der Versicherung ausge-
schlossen. 

 
C1-15.5  Betriebsverlegung 

 
C1-15.5.1 Im Fall einer Betriebsverlegung gilt auf der Grundlage des bisherigen Vertrages auch die neue Betriebsstätte als Versicherungsort, 

soweit diese innerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegt. 
 
C1-15.5.2 Während der Betriebsverlegung besteht Versicherungsschutz in beiden Betriebsstätten. Der Versicherungsschutz in der bisherigen 

Betriebsstätte erlischt jedoch spätestens einen Monat nach Umzugsbeginn. Das Transportrisiko zwischen den beiden Betriebsstät-
ten ist nicht versichert. 

 
C1-15.5.3 Für die Gefahr Einbruchdiebstahl ist Voraussetzung, dass in der neuen Betriebsstätte mindestens die gleichen Sicherungen vorhan-

den sind und betätigt werden, wie die im Versicherungsvertrag bezeichneten Sicherungen. 
 
C1-15.5.4 Eine Betriebsverlegung ist dem Versicherer zum Zwecke der Vereinbarung neuer Beiträge und Bedingungen unverzüglich anzuzei-

gen. Kommt eine Einigung über Beiträge und Bedingungen nicht zustande, erlischt die vorläufige Deckung mit Beendigung der Ver-
tragsverhandlungen, spätestens jedoch zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Versicherer kann in diesem Fall den Beitrag nach 
dem bisherigen Vertragsstand nur zeitanteilig beanspruchen. 

 
C1-15.5.5 Schäden durch Weitere Elementargefahren (C1- 9), Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aussperrung (C1-10), Fahr-

zeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen (C1-11) und Unbenannten Gefahren (C1-13) sind von der Versicherung ausgeschlos-
sen. 

 
C1-15.5.6 Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 

 
C1-15.6  Transportgefahren 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist abweichend von C1-15.2 und C1-15.3, Versicherungsort für die Transportgefahren 
(siehe C1-14) die Bundesrepublik Deutschland. 
 

C1-15.7  Bargeld und Wertsachen 
 
Soweit Bargeld und Wertsachen versichert sind, besteht Versicherungsschutz nur in verschlossenen Räumen oder verschlossenen 
Behältnissen der im Versicherungsvertrag (siehe Pauschaldeklaration) bezeichneten Art. 
 
Sofern zusätzlich vereinbart, sind Bargeld und Wertsachen während der Geschäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch 
ohne Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze versichert. 
 
Satz 1 gilt nicht für Schäden durch Raub und bei Handelsbetrieben nicht für deren betriebstypische Waren und  
Vorräte. 
 

C1-15.8  Registrierkassen 
 
Registrierkassen sowie elektrische und elektronische Kassen, Rückgeldgeber und Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geld-
wechsler) gelten nicht als Behältnis im Sinne von C1-15.7. 
 
Jedoch ist Bargeld auch in Registrierkassen sowie elektrischen und elektronischen Kassen versichert, solange diese geöffnet sind. 
 
Die Entschädigung ist auf den hierfür vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-16  Gefahrerhöhungen und vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
 
C1-16.1 Gefahrerhöhungen 

 
Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (Teil A-Gemeinsamer Allgemeiner Teil A3-2) liegt für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vanda-
lismus nach einem Einbruch, Raub insbesondere vor, wenn Räumlichkeiten, die oben, unten oder seitlich an den Versicherungsort 
angrenzen, dauernd oder vorübergehend nicht mehr benutzt werden. 
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C1-16.2  Sicherheitsvorschriften 
 
Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungsnehmer 
 
a) die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; dies gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstilllegung 

(z. B. Betriebsferien); 
 

b) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Programmen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des Versicherungs-
nehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraus-
sichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können; 

 
c) über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlungen und über sonstige Sachen, für die dies besonders vereinbart ist, 

Verzeichnisse zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den 
versicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen können. 

 
Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 15.000 
Euro nicht übersteigt. 

 
Dies gilt ferner nicht für Briefmarken; 

 
d) für die Gefahr Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub 
 

aa) alle Öffnungen (z. B. Fenster und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen des Betriebes verschlossen zu halten, 
solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

 
bb)  alle bei der Antragstellung vorhandenen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Sicherungen sind z. B. 

Schlösser von Türen oder Behältnissen, Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt gebrauchsfähig zu 
erhalten und zu betätigen, solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in diesen Betriebsteilen ruht; 

 
cc)  nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versicherungsort oder für ein Behältnis das Schloss unver-

züglich durch ein gleichwertiges zu ersetzen; 
 

dd) Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen sowie Rückgeldgeber nach Geschäftsschluss zu entlee-
ren und offen zu lassen; 

 
e) für die Gefahr Leitungswasser 
 

aa) Der Versicherer ersetzt im Rahmen der Deklaration bis zu der hierfür vereinbarten Höchstentschädigung auch bei 
Unterschreitung der Mindestlagerhöhe von 12 cm Schäden durch bestimmungswidrig ausgetretenes Leitungs-
wasser an versicherten Sachen unter Erdgleiche. 

 
bb) die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtungen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten 

und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu 
lassen; 

 
cc) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 

 
dd) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder 

dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 
 

ee) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal in jedem Kalenderhalbjahr durch die Technische Prüfstelle der 
VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle prüfen und etwaige Mängel 
unverzüglich abzustellen oder beseitigen zu lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist dem Versicherer durch 
ein Prüfzeugnis nachzuweisen; 

 
f) für die Gefahr Sturm und Hagel die Gebäude, in denen sich die versicherten Sachen befinden, insbesondere Dächer und au-

ßen an den Gebäuden angebrachte Sachen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen oder 
Schäden unverzüglich nach den anerkannten Regeln der Technik beseitigen zu lassen; 

 
g) für die Weiteren Elementargefahren Überschwemmung und Rückstau 
 

aa) Abflussleitungen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, freizuhalten. Sofern die örtliche Bau-
ordnung oder Ortssatzung eine Sicherung des versicherten Gebäudes/der versicherten Betriebsräume gegen die 
Gefahr Rückstau durch eine Rückstausicherung erwartet, müssen entsprechende Rückstausicherungen vorhan-
den sein und stets funktionsbereit gehalten werden. 

 
bb)  in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sachen mindestens 12 cm über dem Fußboden zu lagern;  

 
h) für die Transportgefahren dafür Sorge zu tragen, dass 
 

aa)  der Fahrer des Transportmittels im Besitz einer hierfür gültigen Fahrerlaubnis ist; 
 

bb)  nur Transportmittel verwendet werden, die für die Aufnahme und Beförderung der Güter geeignet sind, sich in 
einem den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Zustand befinden und polizeilich zugelassen sind; 

 
cc)  die zugelassene Ladefähigkeit nicht überschritten wird; 

 
dd)  zur Vermeidung eines Diebstahles das Transportmittel unter Anwendung sämtlicher vorhandener Sicherungsein-

richtungen ordnungsgemäß gesichert ist; 
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ee)  zur Vermeidung eines Diebstahles nach Aufbruch des Transportmittels bei mit Planen versehenen Transportmit-

teln – sofern Transporte mit diesen Transportmitteln aufgrund besonderer Vereinbarung versichert sein sollen – 
die geschlossene Plane durch Ketten und Schloss oder durch eine andere, mindestens gleich sichere Art am 
Transportmittel befestigt ist; 

 
ff)  zur Vermeidung eines Diebstahles während der Nachtzeit (von 24.00 bis 6.00 Uhr) zusätzlich zu C1-16.2.h).dd) 

und C1-16.2.h).ee) das Transportmittel in einer verschlossenen Einzelgarage, oder auf einem umfriedeten und 
abgeschlossenen Platz eines bewohnten Anwesens oder in unmittelbarer Nähe eines bewohnten Anwesens, 
einer geöffneten Polizeidienststelle, einem geöffneten Hotel, einer Autobahnraststätte oder in einer Hotelgarage 
abgestellt wird.  

 
gg)  Sachen ordnungsgemäß und beanspruchungsgerecht verpackt sowie sachgemäß verladen und gesichert sind. 

 
C1-16.3  Folgen der Verletzung von Sicherheitsvorschriften 

 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in C1-16.2 genannten Sicherheitsvorschriften, ist der Versicherer unter den Teil A-Ge-
meinsamer Allgemeiner Teil A-3.2.3 und A3-3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. 
 

C1-16.4  Garagenvereinbarung (Garagenklausel) 
 
 Das Abstellen von Kraftfahrzeugen (ausgenommen Gefahrguttransportfahrzeuge und kennzeichnungspflichtige Gefahrgüter) in 

anderen Räumen als Garagen gilt nicht als Obliegenheitsverletzung. Voraussetzung ist, dass sich im Umkreis von drei Metern keine 
brennbaren Sachen befinden und dass keine feuergefährlichen Arbeiten sowie Tankvorgänge durchgeführt werden.  
 

C1-17  Versicherungswert; Versicherungssumme 
 
C1-17.1  Betriebseinrichtung 

 
Der Versicherungswert der Betriebseinrichtung (C1-1.1) ist 
 

C1-17.1.1 der Neuwert. Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wieder zu 
beschaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
 
Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung der Sachen in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaft-
lichem Aufwand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen möglichst nahe kommen. 
 
Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, 
dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden dürfen, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß Absatz 2 zu berücksichtigen sind. Versiche-
rungsschutz für Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht gemäß den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten. 
 
Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sind ebenfalls nicht Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinba-
rungen zu den versicherten Kosten; 
 

C1-17.1.2 der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger 
als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt). 
 
Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der Betriebseinrichtung durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesondere durch den 
Abnutzungsgrad bestimmten Zustand. 
 
Abweichend hiervon sind ständig bestimmungsgemäß im Gebrauch befindliche und ordnungsgemäß instand gehaltene Sachen 
auch dann zum Neuwert versichert, wenn der Zeitwert weniger als 40 % des Neuwertes beträgt. Dies gilt nicht, sofern Versicherung 
nur zum Zeitwert vereinbart ist.  
 

C1-17.1.3 der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwen-
den ist; 
 
gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 
 
Soweit Versicherungsschutz für außen an das Gebäude angebrachte Sachen oder für Sachen auf dem Grundstück, auf dem der 
Versicherungsort liegt, außerhalb von Gebäuden vereinbart ist, erfolgt die Berechnung des Versicherungswerts nach C1-17.1.1 bis 
C1-17.1.3. 

 
C1-17.2  Waren und Vorräte 

 
Der Versicherungswert von Waren und Vorräten ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wiederzube-
schaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
  
Mehrkosten durch Preissteigerung zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung der Vorräte sind nicht zu berücksichtigen. Versicherungsschutz für diese Mehrkosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu 
den versicherten Kosten. 
 
Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnissen durch den 
erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Erzeugnisse. 
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C1-17.3  Wertpapiere 
 
Der Versicherungswert von Wertpapieren ist 
 
a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Einheitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amtlichen Börsen der 

Bundesrepublik Deutschland; 
b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens;  
c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 
 

C1-17.4  Sonstige Sachen 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist Versicherungswert 
 

a) von Anschauungsmodellen, Prototypen und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, für die laufende Pro-
duktion nicht mehr benötigten Fertigungsvorrichtungen, 

b) ohne Kaufoption geleasten Sachen oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Schadeneintritt abgelaufen 
war sowie 

c) für alle sonstigen in C1-17.1 bis C1-17.3 nicht genannten beweglichen Sachen  
entweder der Zeitwert gemäß C1-17.1.2 oder unter den dort genannten Voraussetzungen der gemeine Wert gemäß C1-17.1.3. 
  

C1-17.5  Ertragsausfall 
 
Der Versicherungswert des Ertragsausfalles (C1-2) entspricht der Summe der Versicherungswerte der versicherten Sachen nach 
C1-1.1 bis C1-1.3. 
 
Der Versicherungswert des Ertragsausfalles erhöht sich, soweit 
 
a) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte, die dem versicherten Betrieb dienen, nicht durch vorliegenden Vertrag versi-

chert sind oder 
b) Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte gegen dieselbe Gefahr auch durch andere Versicherungsverträge versichert 

sind, jedoch ohne Einschluss von Ertragsausfallschäden, 
 
um die Versicherungswerte der unter C1-17.5.a) und C1-17.5.b) genannten Betriebseinrichtung sowie Waren oder Vorräte. 
 

C1-17.6  Umsatzsteuer 
 
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.  
 

C1-17.7  Versicherungssumme 
 

C1-17.1.1 Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versi-
cherungswert nach C1-17.1 bis C1-17.6 entsprechen soll. 

 
C1-17.1.2 Ist Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert vereinbart worden, soll der Versicherungsnehmer die Versicherungs-

summe für die versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 
 
C1-17.1.3 Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über 

die Unterversicherung zur Anwendung kommen C1-19.5). 
 

C1-18 Summenanpassung 
 
C1-18.1  Summenänderung nach Index 

 
Soweit Summenanpassung vereinbart ist, erhöhen oder vermindern sich zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres die Versiche-
rungssummen für versicherte Sachen (C1-1) zur Anpassung an Wertänderungen der versicherten Sachen und für Ertragsausfall 
(C1-2) entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte im vergangenen Kalender-
jahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. 
 
Der Prozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma gerundet. Maßgebend ist der vom Statistischen Bundesamt jeweils für den 
Monat September festgestellte und veröffentlichte Index. 
 

C1-18.2 Information über Änderungen 
 
Die gemäß C1-18.1 berechneten Versicherungssummen werden auf volle 500 EUR aufgerundet. Die neuen Versicherungssummen 
und der geänderte Beitrag werden dem Versicherungsnehmer jeweils bekannt gegeben. 
 

C1-18.3  Tarifbeiträge 
 
Die aus den Versicherungssummen gemäß C1-18.2 sich ergebenden erhöhten Beiträge dürfen die im Zeitpunkt der Erhöhung gel-
tenden Tarifbeiträge nicht übersteigen. Diese Grenze gilt jedoch nur, wenn sich die neuen Tarifbeiträge auf eine unveränderte 
Gruppe versicherbarer Risiken beziehen. 
 

C1-18.4  Schwellenwert 
 
Die Versicherungssumme bleibt unverändert, wenn der gemäß C1-18.1 maßgebende Prozentsatz unter 3 liegt. Jedoch ist dann für 
die nächste Veränderung ein Vergleich zwischen dem vergangenen Kalenderjahr und demjenigen Kalenderjahr maßgebend, das 
zuletzt für eine Summenänderung berücksichtigt wurde. 
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C1-18.5  Vorsorgeversicherung 
 
Solange Anpassung der Versicherungssummen vereinbart ist, erhöhen sich vom Zeitpunkt dieser Vereinbarung an die jeweiligen 
Versicherungssummen um einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent. 
 

C1-18.6  Unterversicherung 
 

Die Bestimmungen über Unterversicherung (C1-19.5) bleiben unberührt. 
 

C1-18.7  Widerspruchsrecht 
 

Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die geänderte Versicherungssumme kann der Versicherungsnehmer durch 
Erklärung in Textform die ihm mitgeteilte Veränderung rückwirkend aufheben. Will der Versicherungsnehmer zugleich die Erklärung 
gemäß C1-18.8 abgeben, so muss dies deutlich zum Ausdruck kommen. 

 
C1-18.8  Aufhebungsrecht 

 
Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des laufenden Versiche-
rungsjahres durch Erklärung in Textform verlangen, dass die Bestimmungen über die Summenanpassung künftig nicht mehr anzu-
wenden sind. 
 

C1-18.9  Überversicherung 
 
Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung wird durch diese Vereinbarung nicht 
eingeschränkt. 
 

C1-19 Umfang der Entschädigung 
 
C1-19.1  Entschädigungsberechnung 

 
C1-19.1.1 Der Versicherer ersetzt 

 
a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles abhanden gekommenen Sachen den Versicherungswert (C1-17) unmit-

telbar vor Eintritt des Versicherungsfalles; 
 
b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch 

den Versicherungsfall entstandenen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch den 
Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 

 
Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Versiche-
rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht wird. 

 
C1-19.1.2 Behördliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und vom 

Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht wiederverwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsberech-
nung gemäß C1-19.1.1 berücksichtigt, soweit 
 
a) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder 
 
b) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder 

teilweise untersagt war. 
 
Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden 
betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden darf, werden im Rahmen der Entschädigungsberechnung gemäß Nr. C1-19.1.1) nicht ersetzt, es sei denn, dass diese 
Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind. 
 

C1-19.1.3 Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der Entschädigungsberechnung gemäß C1-19.1.1 und C1-19.1.2 angerechnet. 
 

C1-19.1.4 Versicherungsschutz für Kosten besteht gemäß den Vereinbarungen nach C1-3. 
 

C1-19.1.5  Abweichend von C1-19.1.1 ersetzt der Versicherer für Schäden durch die Gefahr Glasbruch (C1-12) die Wiederbeschaffungskosten 
für Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand. Soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist, ersetzt der Versicherer den gemeinen Wert; gemeiner Wert ist der erzielbare Ver-
kaufspreis für die Sache oder für das Altmaterial. 

 
C1-19.2  Ertragsausfallschaden 

 
C1-19.2.1 Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Entschädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

 
Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des Betriebes wäh-
rend des Unterbrechungszeitraumes, längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder ungünstig beeinflusst haben wür-
den, wenn die Unterbrechung oder Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre. 
 

C1-19.2.2 Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeitpunkt, von dem an ein 
Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, als Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb der Haftzeit ergeben, sind 
angemessen zu berücksichtigen. 

 
C1-19.2.3 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit sie ohne die 

Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirtschaftet worden wären. 
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C1-19.2.4 Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sachen infolge 

des Sachschadens nicht eingesetzt werden. 
 

C1-19.3  Neuwertschaden 
 
Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwert-
schaden übersteigt (Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwenden wird, um  
a) bewegliche Sachen, die zerstört wurden oder abhandengekommen sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand 

wiederzubeschaffen. Nach vorheriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; anstelle 
von Maschinen und Geräten gleicher Art können Maschinen und Geräte beliebiger Art beschafft werden, wenn deren Betriebs-
zweck derselbe ist; 

 
b) bewegliche Sachen, die beschädigt worden sind, wiederherzustellen. 

 
C1-19.4  Zeitwertschaden 

 
C1-19.4.1 Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über den Versicherungs-

wert festgestellt. 
 
Bei beschädigten Sachen werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch die Reparatur der Zeitwert der 
Sache gegenüber dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 
 

C1-19.4.2 Für sonstige Sachen nach C1-17.4 erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der den gemeinen Wert 
(siehe C1-17.1.3) übersteigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der Entschädigung die Voraussetzungen gemäß C1-
19.3 erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 

 
C1-19.5  Unterversicherung 

 
C1-19.5.1 Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles, so besteht Unter-

versicherung. Im Fall der Unterversicherung wird die Entschädigung nach C1-19.1 und C1-19.2 in dem Verhältnis von Versiche-
rungssumme zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungswert. 
Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, so werden bei Er-
mittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so 
ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird die Entschädigung nach C1-19.1 entsprechend gekürzt. 
 

C1-19.5.2 Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte Position gesondert festzustellen. 
 
C1-19.5.3 Die Bestimmungen über den Selbstbehalt nach C1-19.7 und Entschädigungsgrenzen nach C1-19.8 sind im Anschluss an Nr. 19.5.1 

und Nr. 19.5.2 anzuwenden. 
 
C1-19.5.4 Bei Berechnung einer Unterversicherung sind auch die nach C1-15.3 außerhalb des Versicherungsorts versicherten Sachen (ab-

hängige Außenversicherung) zu berücksichtigen. 
 
C1-19.6  Versicherung auf Erstes Risiko 

 
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positionen nicht 
berücksichtigt. 
 

C1-19.7  Selbstbehalt 
 
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. 
 
Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen nach C1-19.8 sind im Anschluss an diese Kürzung anzuwenden. 
 

C1-19.8  Entschädigungsgrenzen 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 
 
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen; 
 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
 

C1-19.9  Umsatzsteuer 
 
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. 
Das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tat-
sächlich nicht gezahlt hat. 
 

C1-19.10  Ereignisdefinition 
 
Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 72 Stunden anfal-
len. 
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Dies gilt nicht für die Gefahren Feuer (C1-4.1.a) und Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub (C1-4.1.b) und 
Unbenannte Gefahren (C1-13). 
 

C1-20  Wiederherbeigeschaffte Sachen 
 
C1-20.1  Anzeigepflicht 

 
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der Versicherer dies nach Kennt-
niserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen. 
 

C1-20.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 
 
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschädigung für 
diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen 
dem Versicherer zur Verfügung stellt. 
 
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zurückzugeben. 
 

C1-20.3  Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 
 

C1-20.3.1 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zu-
rückzuzahlen oder die Sache dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über. 
 

C1-20.3.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sache eine Ent-
schädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die 
Sache behalten und muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. 

 
Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so 
hat der Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. 
 
Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemä-
ßen Entschädigung entspricht. 
 

C1-20.4  Beschädigte Sachen 
 
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung in 
Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sachen in den Fällen von C1-20.2 oder C1-20.3 bei ihm 
verbleiben. 
 

C1-20.5  Gleichstellung 
 
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich den Besitz wie-
der zu verschaffen. 
 

C1-20.6  Übertragung der Rechte 
 
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Versicherer den 
Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zustehen. 
 

C1-20.7  Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 
 
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die gleichen Rechte 
und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, 
soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist. 
 

C1-21 Veräußerung der versicherten Sachen 
 
C1-21.1  Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

 
C1-21.1.1 Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs an dessen Stelle 

der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten 
des Versicherungsnehmers ein. 

 
C1-21.1.2 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungs-

periode entfällt, als Gesamtschuldner. 
 
C1-21.1.3 Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt. 

 
C1-21.2  Kündigungsrechte 

 
C1-21.2.1 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündi-

gen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Veräuße-
rung ausgeübt wird. 
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C1-21.2.2 Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt bis zum Ablauf 
des Versicherungsjahres in Textform zu kündigen. 

 
Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom 
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

 
Im Falle der Kündigung nach C1-21.2.1 und C1-21.2.2 haftet der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrages. 

 
C1-21.3  Anzeigepflichten 

 
C1-21.3.1 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
 
C1-21.3.2 Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Mo-

nat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Versicherer nachweist, dass er den mit dem 
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 
C1-21.3.3 Abweichend von C1-21.3.2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, 

zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündi-
gung des Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

 
C1-22 Leistungserweiterungen 
 
C1-22.1 Versicherungsschutz für Schäden an Pavillons, Container, Verkaufsmodule und deren Inhalte 

 
Als Pavillons gelten allseitig geschlossene Gebäude mit fester Bauhülle (keine Zelte, fahrbare Einrichtungen, Bauten mit teilweise 
offener oder provisorisch verschlossenen Außenwänden bzw. Öffnungen). 
 

C1-22.1.1 Schäden an Pavillons, Container, Verkaufsmodule 
 

Zum Neuwert mitversichert sind Schäden an Pavillons, Container, Verkaufsmodule, soweit der Versicherungsnehmer sie auf eigene 
Kosten beschafft oder übernommen hat und dafür die Gefahr trägt, die sich außerhalb des Gebäudes auf dem Versicherungsgrund-
stück oder außerhalb des Versicherungsgrundstückes befinden. 
 

C1-22.1.2 Schäden an versicherten Sachen in Pavillons, Containern, Verkaufsmodule 
 

Schäden an versicherten Sachen gemäß C1-1.1, die sich im Pavillon, Containern, Verkaufsmodulen befinden, sind auch dann versi-
chert, wenn sie sich länger als drei Monate in dem Pavillon, Containern, Verkaufsmodulen befinden. 
 
Nicht versichert sind Bargeld und Wertsachen. 
  
Zum Schutz gegen Einbruchdiebstahl müssen alle Außentüren: 
 
a) mit einem Zylinderschloss, das mit dem Türblatt oder mit dem Sicherheitsbeschlag/der Rosette (von innen verschraubt) bündig 

abschließt oder  
b) mit einem Zuhaltungsschloss mit mindestens sechs Zuhaltungen ausgestattet sein. 

 
Außenliegende Türbänder müssen mit einer Sicherung der Achsstifte oder durch Hinterhaken gesichert sein. 
 
Beim Fehlen dieser Sicherungen leistet der Versicherer nur für Schäden, die auch durch diese Sicherungen nicht verhindert worden 
wären. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

 
 C1-22.2  Versicherungsschutz für Schäden an Sachen, die vorübergehend verliehen/ vermietet werden 

 
Mitversichert sind Sachen, die vom Versicherungsnehmer im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit regelmäßig vorübergehend verlie-
hen/vermietet werden (z. B. beim Partyservice Geschirr, Bestecke, Wärmeeinrichtungen etc.) und sich daher außerhalb des Versi-
cherungsortes befinden.  
 
Nicht versichert sind Bargeld, Wertsachen, Anschauungsmodelle, Prototypen, Ausstellungsstücke und Kunstgegenstände. 
 
Voraussetzung für die Leistung des Versicherers ist, dass sich die Sachen in einem Gebäude massiver Bauart und harter Dachung 
befinden und zum Schutz gegen Einbruchdiebstahl alle Außentüren mit einem Zylinderschloss, das mit dem Türblatt oder mit dem 
Sicherheitsbeschlag/der Rosette (von innen verschraubt) bündig abschließt oder mit einem Zuhaltungsschloss mit mindestens 
sechs Zuhaltungen gesichert sind. 
 
Außenliegende Türbänder müssen mit einer Sicherung der Achsstifte oder durch Hinterhaken gesichert sein. 
 
Beim Fehlen dieser Sicherungen leistet der Versicherer nur für Schäden, die auch durch diese Sicherungen nicht verhindert worden 
wären. 
 
Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 

 
C1-22.3 Kunstgegenstände im Privateigentum des Firmeninhabers 

  
Mitversichert sind Kunstgegenstände (z.B. Gemälde, Skulpturen, Collagen) im Privateigentum des Firmeninhabers, die sich vo-
rübergehend (bis zu drei Monaten) in den Büroräumen der über diesen Vertrag versicherten Räumlichkeiten befinden. Über diese 
Kunstgegenstände hat der Versicherungsnehmer ein Verzeichnis zu führen, in dem für jeden Kunstgegenstand der Wert enthalten 
ist. Das Verzeichnis ist gesondert aufzubewahren. 
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Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt (Entschädigungsgrenze). 
 

C1-22.4 Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern 
  
Mitversichert sind – auf Erstes Risiko – in ruhendem Zustand befindliche Kraftfahrzeuge von Betriebsangehörigen und Besuchern 
bis zu 50.000 EUR je Versicherungsfall, soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz (z.B. über eine Kaskoversicherung) besteht. 
Versicherungsschutz besteht auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort (siehe C1-15) liegt sowie auf entsprechend ge-
kennzeichneten Parkplätze, die dem Versicherungsnehmer zur Verfügung stehen und die in unmittelbarer Umgebung zum Versi-
cherungsort liegen.  
 

C1-22.5 Summen- und Konditionsdifferenzdeckung  
 

C1-22.5.1 Zwischen Antragstellung und Versicherungsbeginn des Vertrags, maximal für 12 Monate, gilt eine prämienfreie Summen- und Kon-
ditionsdifferenzdeckung. 

 
C1-22.5.2 Bei der Summen- und Konditionsdifferenzdeckung handelt es sich um eine Anschlussdeckung zu einer bei einer anderen Versiche-

rungsgesellschaft bestehenden Vorversicherung (Grundvertrag). Es werden die Deckungssummen- und Bedingungsunterschiede 
(Summen- und Konditionsdifferenz) des Grundvertrags im Vergleich zum Münchener Verein ausgeglichen. Leistungen aus der 
Summen- und Konditionsdifferenzdeckung erfolgen im Anschluss an die anderweitig bestehende, im Antrag aufgeführte und im 
Versicherungsschein dokumentierte Vorversicherung (Grundvertrag). Maßgeblich für die vertraglich vereinbarten Leistungen ist der 
Umfang des Grundvertrags, der zum Zeitpunkt der Antragstellung der Differenzdeckung bestanden hat. Nachträglich vorgenom-
mene Änderungen am Grundvertrag bewirken keine Erweiterung der Differenzdeckung. 

 
C1-22.5.3 Die Konditions- und Summendifferenzdeckung greift nicht, 
 

a) aus einer beim Vorversicherer nicht mitversicherten Grundgefahr 
b)  wenn beim Vorversicherer die Versicherungssumme mehr als 20 % niedriger liegt 
c)  wenn der Vorversicherer wegen Nichtzahlung des Beitrags leistungsfrei ist. 

 
Wird im Fall von C1-22.5.1 und/oder C1-22.5.2 eine beitragspflichtige Versicherung anderweitig nicht mitversicherter Grundgefah-
ren, bzw. eine Summennachversicherung beantragt und vom Versicherer bestätigt, greift die Summen- und Konditionsdifferenzde-
ckung. 

 
C1-22.5.4 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet 

 
a) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zunächst dem Versicherer des Grundvertrages anzuzeigen und dort seine 

Ansprüche geltend zu machen, 
b) bei und nach Eintritt des Versicherungsfalles diesen zur Differenzdeckung unverzüglich zu melden, sobald er von dem ander-

weitigen Versicherer informiert wird, dass in gemeldeter Schadenfall dort nicht oder nicht in vollem Umfang unter die Leis-
tungspflicht fällt.  
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Postionen-Erläuterung zur gewerblichen  
Gebäude- und Inhaltsversicherung 

 
Die folgenden Aufzählungen erläutern die am häufigsten vorhandenen Sachwerte, die bei der Bildung der Versicherungssumme zu berücksich-
tigen sind. Es handelt sich nicht um eine abschließende Deklaration versicherter Sachen. 
 
 
1.  Erläuterung zur Gebäudeversicherung  
 

Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um-, An- und Neubauten) einschließlich Fundamente, Grund- und Kellermauern, die zur 
Aufnahme von Menschen, Tieren oder Sachen geeignet sind und Schutz gegen äußere Einflüsse bieten. 

 
Nicht zur Position Gebäude gehören Baubuden, Zelte und Traglufthallen. 

 
Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte allseitig vom Erdreich berührte Bauteil verstanden, der bei unterkellerten 
Gebäuden unter der Unterfläche Kellerboden liegt und bei nicht unterkellerten Gebäuden bis Unterfläche Erdgeschossfußboden 
reicht. 

 
Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, die zwischen der Unterfläche des Kellerbodens und der Unterfläche 
des oberirdischen Geschosses liegen. 

 
Zur Position Gebäude gehören auch: 

  

 Baustoffe und Bauteile, die für den Bestand und die Herstellung eines Gebäudes eingefügt oder für den Einbau in ein Gebäude 
bestimmt sind. 

 

 Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt, 

 Blitzableiter, 

 Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen, 

 Einfriedungen, 

 Einrichtungen und Einbauten, 
a) die nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude bleibend verbunden und somit als dessen Bestandteil anzusehen sind 
und 
b) dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und 
c) im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen,  
z. B. 

• Aufzugschächte, einschließlich Türen, Einbauschränke, 
• Fußbodenkanäle, einschließlich Abdeckungen, 
• Hauswasserver- und -entsorgung, einschließlich der gesundheitlichen Anlagen sowie der dazugehörigen Warmwasserbe-
reitungsanlagen, Pumpen und dgl., 
• Klimatisierung, 
• Personenaufzüge, 
• Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen und Röhren etc., 
• Raumbelüftungsanlagen, 
• Raumbeheizungen, z. B. Herde, Einzel- und Sammelheizungen, Brennstoffbehälter, Kessel, Pumpen und dgl. Anlagen, 
• Sanitäranlagen, z. B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewannen, WC, 
• Silos, 
• Speiseaufzüge, 

 Fahnenstangen, 

 Gehsteigbefestigungen, 

 Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt, 

 Grünanlagen, hierzu zählen nicht Grund und Boden, Wald oder Gewässer, 

 Hofbefestigungen, 

 Kaimauern, 

 Kühltürme, 

 Leitungen – elektrische –, unter Putz verlegt, 

 Rampen, 

 Schornsteine, 

 Silos, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt, 

 Verbindungsbrücken, 

 Vordächer, 

 Wasserhochbehälter, 

 Werkstraßen. 
 

2.  Erläuterung zur Inhaltsversicherung  
 
2.1  Betriebseinrichtung 
 

Betriebseinrichtungen sind bewegliche Sachen (einschließlich der dazugehörigen Fundamente und Einmauerungen), soweit sie nicht 
unter die übrigen Positionen fallen. 

 
Solche Betriebseinrichtungen sind z. B. 

 Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen, 

 Antriebseinrichtungen, einschließlich Riemen, Seile und Ketten, 

 Apparaturen, 

 Baugerüste, 
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 Bedienungsbühnen, 

 Behälter, soweit kein Verpackungsmaterial, 

 Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind, 

 Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind, 

 Brandmeldeanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind, 

 Bücher, 

 Büroeinrichtungen, 

 Büromaschinen, 

 Büromaterial, 

 Dampfkraftanlagen, 

 Datenträger (Speichermedien), 

 Datenübertragungsanlagen, 

 Datenverarbeitungsanlagen, 

 Diapositive, 

 Drucksachen, 

 Druckplatten und -walzen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Druckwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Energieanlagen, 

 Ersatzteile, 

 Fahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig, 

 Fernkopieranlagen, 

 Fernschreibanlagen, 

 Fernsehanlagen, 

 Fernsprechanlagen, 

 Fertigungsvorrichtungen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Feuerlöscher, 

 Filme, 

 Firmenschilder, 

 Förderanlagen, 

 Formen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Fuhrpark, soweit nicht zulassungspflichtig, 

 Gaserzeugungsanlagen, 

 Gefäße, soweit kein Verpackungsmaterial, 

 Gerätschaften, 

 Gleisanlagen, 

 Hubstapler, soweit nicht zulassungspflichtig, 

 Kabel, 

 Kälteanlagen, 

 Kantineneinrichtungen, 

 Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- oder Wasserversorgung von Betriebseinrichtungen dienen, 

 Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen, 

 Klischees, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Kräne, 

 Lagereinrichtungen, 

 Lagerhilfen, soweit kein Verpackungsmaterial, 

 Lampen, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen, 

 Lastenaufzüge, soweit sie mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind, 

 Leitungen – elektrische –, soweit nicht unter Putz verlegt oder nicht mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind, 

 Lettern, 

 Löscheinrichtungen, soweit sie mit dem Gebäude nicht fest verbunden sind, 

 Löschfahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig, 

 Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen, 

 Luftschutzeinrichtungen, 

 Maschinen, 

 Matrizen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Modelle – formgebende –, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Motoren, 

 Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und dgl., 

 Prägewerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Röhren, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen, 

 Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen, 

 Rufanlagen, 

 Rundfunkanlagen, 

 Sanitätseinrichtungen, 

 Schablonen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Schienenfahrzeuge, 

 Schnitte, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Setzkästen, 

 Sozialeinrichtungen, 

 Sporteinrichtungen, 

 Stanzen, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Stehsätze, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Stempel, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Transformatoren, 
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 Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial, 

 Trocknungsanlagen, 

 Uhrenanlagen, 

 Verschalungen, 

 Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraftstromversorgung dienend, 

 Wasserkraftanlagen, 

 Werbeanlagen, 

 Werbesachen, 

 Werkschutzeinrichtungen, 

 Werkzeuge, 

 Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt, 

 Zwischenwände – versetzbare –, z. B. Funktionswände, 
 

2.2  Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen 
 

Gebrauchsgegenstände, die sich im Eigentum der Betriebsangehörigen und die sich üblicherweise auf Verlangen des Arbeitgebers 
innerhalb des Versicherungsortes befinden, z. B. Bekleidung, Fachliteratur, Fahrräder, Taschen, Werkzeuge. 
 
Nicht hierzu gehören: 
Bargeld, Kraftfahrzeuge, Wertpapiere, Schmuck sowie der in Wohnungen befindliche Hausrat. 

 
2.3 Vorräte (ohne Inhalt von Automaten) 
 

 Abfälle, verwertbare, 

 Betriebsstoffe, z. B. Brennstoffe, Lösungs-, Schmier- und Reinigungsmittel, 

 Erzeugnisse, unfertige und fertige, 

 Handelsware, 

 Hilfsstoffe, 

 Rohstoffe, 

 Sachen, in Bearbeitung oder Reparatur genommene, 

 Verpackungsmaterial, z. B. Dosen, Flaschen, Folien, Kartonagen, Kisten, Kunststoff-Verpackungen, Säcke, soweit keine Trans-
porthilfen, 

 Waren für Sozialeinrichtungen, z. B. Kantinen-, Sanitäts- und Sporteinrichtungen, 

 Waren von Zulieferern, 
 

2.4 Bargeld und Wertsachen 
 

Bargeld sind Banknoten und Münzen. 
 
Wertsachen sind: 

 Urkunden (z. B. Sparbücher, Papiere, die ein privates Recht verbriefen, Schecks, Sparbücher, Stempelmarken, Versicherungs-
marken, Wechsel), 

 Wertpapiere (z. B. Aktien, Obligationen, Pfandbriefe), 

 Briefmarken, 

 Münzen und Medaillen, 

 Schmucksachen, 

 Perlen und Edelsteine, 

 auf Geldkarten geladene Beträge, 

 unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus Edelmetallen, ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck dienen, 
 

2.5 Geschäftsunterlagen 
 

 Geschäftsunterlagen, z. B. Akten, Geschäftsbücher, Karteien, Pläne, Zeichnungen, 

 Sonstige Daten und Programme (das sind serienmäßig hergestellte Standardprogramme, individuelle Programme und individuelle 
Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Datenträger 
gespeichert sind). 
 

2.6  Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 

 
Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, ferner typengebundene Fertigungsvorrichtungen, z. B. Druckplat-
ten und -walzen, Druckwerkzeuge, Formen, Klischees, Matrizen, formgebende Modelle, Prägewerkzeuge, Schablonen, Schnitte, 
Stanzen, Stehsätze, Stempel, Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion nicht mehr benötigt. 
 

2.7  Baubuden, Zelte und Traglufthallen 
 

Baubuden, Zelte und Traglufthallen, die zur Aufnahme von Menschen, Tieren oder Sachen geeignet sind. 
 


